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1 Vorbemerkung 

Die Fortführung der Bedarfsplanung 2022/2023 für Kindertageseinrichtung/ Kinderta-

gespflege im Saale-Holzland-Kreis ist das Resultat von bundes-, landes- und kom-

munalrechtlichen Regelungen. Anhand der gesetzlichen Vorgaben im Freistaat Thü-

ringen wird die Grundlage der Bedarfsplanung geschaffen, welche sich wie folgt zu-

sammensetzt: 

 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  in der Fassung der Neubekanntmachung 

vom 11. Dezember 2012, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07. Mai 

2021  

 Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) vom 17. Dezember 2017, zuletzt 

geändert am 28. April 2023 

 Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz (ThürKJHAG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2009, zuletzt geändert durch 

das Gesetz vom 30. Juni 2020  

 

Das Jugendamt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist nach § 20 Thür-

KigaG dazu verpflichtet, eine jährliche Datenerhebung für die Kindertagesbetreuung 

zu erstellen und gemeinsam mit den zuständigen Kommunalverwaltungen auf ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen hinzuwirken. Es werden planerisch 

die benötigten Plätze der Kinder ausgewiesen, welche zur Erfüllung des Rechtsan-

spruches nach § 2 ThürKigaG erforderlich sind. Die Bedarfsplanung ist Teil der Ju-

gendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII. Die Aufnahme einer Einrichtung in die Bedarf-

splanung ist Voraussetzung für ihre öffentliche Förderung mit Landesmitteln. Weiter-

hin wird die Personalplanung mit einbezogen, um weitere benötigte Kosten zur Be-

treuung der Kinder transparent darzustellen und somit dem Personalschlüssel nach § 

16 ThürKigaG zu entsprechen. So erhalten auch die Gemeinden und Kommunen 

eine Prognose für ihre Personalausgaben. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der 

Grundlage geplanter Anmeldungen von Kindern in den jeweiligen Kindertageseinrich-

tungen sowie auf der statistischen Erfassung der Einwohnerdaten im betreffenden 

Alter. 

Die vorliegende Bedarfsplanung 2023/2024 des Saale-Holzland-Kreises bezieht sich 

auf die bestehenden Angebote der verschiedenen Altersgruppen von drei Monaten 

bis zum Schuleintritt. Dabei findet eine Berücksichtigung der Inanspruchnahme von 
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den Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege statt. Weiterhin werden 

Aussagen zu den notwendigen Betreuungsplätzen für Kinder mit (drohender) Behin-

derung getroffen. Folgend wird ein Überblick geschaffen, in welchen Planungsregio-

nen der Rechtsanspruch erfüllt ist und wie sich die tatsächlichen Bedarfe darstellen. 

Zum Abschluss werden die Rahmenbedingungen thematisiert. Der Schwerpunkt 

hierbei liegt in den Bereichen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, Projekt-

vielfalt in den Kindertageseinrichtungen, Personalausstattung, Öffnungs- und Be-

treuungszeiten sowie Mitwirkung der Eltern. 

In diesem Jahr erfolgte die Beteiligung ausschließlich im persönlichen Gespräch. 

Daher soll an dieser Stelle allen beteiligten Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, 

freien Trägern, Kindertageseinrichtungen sowie Elternvertretern ein herzliches Dan-

keschön ausgesprochen werden für ihre Mitwirkung an der Erstellung der Bedarfs-

planung 2023/2024 des SHK. Ohne dieses Zusammenwirken wäre die jährliche Fort-

schreibung nicht umsetzbar.  
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2 Bedarfsdarstellung 

2.1  Gesamtheit des Saale-Holzland-Kreis 

Der Landkreis Saale-Holzland-Kreis in Thüringen, dessen Verwaltungssitz in Eisen-

berg liegt, umfasst insgesamt eine gemeinschaftsfreie und vier erfüllende Gemeinden 

sowie fünf Verwaltungsgemeinschaften. 

Zuständige Kommunalverwaltungen: 

 Verwaltungsgemeinschaften 

1. Dornburg-Camburg 

2. Heideland-Elstertal-Schkölen  

3. Hermsdorf, Stadt  

4. Hügelland-Täler 

5. Südliches Saaletal 

 Erfüllende Gemeinden 

1. Bad Klosterlausnitz 

2. Bürgel, Stadt 

3. Eisenberg, Stadt 

4. Stadtroda, Stadt 

 Gemeinschaftsfreie Gemeinde 

1. Kahla, Stadt 

Die Betrachtung der Kommunalverwaltungen ermöglicht eine differenzierte Darstel-

lung des Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter ab 

drei Monaten bis Schuleintritt. Insgesamt existieren derzeit 62 Kindertageseinrichtun-

gen. Eine Einrichtung, in Großlöbichau, ist ein Betriebskindergarten und findet keine 

Berücksichtigung in der Bedarfsplanung, da dieser über keine öffentlichen Mittel fi-

nanziert wird. 

2.2 Trägerstruktur im SHK 

Die Träger von Kindertageseinrichtungen definieren sich durch Träger der öffentli-

chen Jugendhilfe und Träger der freien Jugendhilfe, dessen Verantwortlichkeit in der 

Betriebsführung einer Einrichtung liegt. Wie in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, 

sind 13 Träger im SHK vertreten. Dies ist ein unverändertes vielfältiges Angebot, bei 

dem vorranging die Trägerschaft in der Verantwortung der Kommunen liegt. Der 
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größte Träger unter den Kommunalen ist die Verwaltungsgemeinschaft des südlichen 

Saaletals, allein neun Einrichtungen sind ihnen untergeordnet. Der größte freie Trä-

ger des SHK ist die Arbeiterwohlfahrt DGmbH mit insgesamt 15 Kindertageseinrich-

tungen, in dem zum Stichtag 01.07.2024 voraussichtlich 1.277 Kinder betreut wer-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Planungsregionen sind die Träger wie folgt vertreten: 

Anz. Kita Träger Kinder 01.07.2024 % 

32 kommunale Träger 1405 41% 

davon 9 VG Südl. Saaletal 505 15% 

15 AWO 1277 37% 

2 DRK 137 4% 

1 Diako Thüringen 75 2% 

2 Johanniter Unfallhilfe 79 2% 

1 Kirchgemeinde 49 1% 

1 IFAP 144 4% 

1 Waldkliniken Eisenberg 85 2% 

2 Elterninitiativen 50 1% 

1 Soziale Initiative 18 1% 

1 Lebenshilfe SHK e.V. 45 1% 

1 privater Träger 33 1% 

1 Blitz e.V. 25 1% 

61   3422   
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 VG Dornburg – Camburg   8 kommunale Einrichtungen 

1 sozial Initiative Camburg 

1 Elternverein 

 VG Heideland-Elstertal-Schkölen  3 kommunale Einrichtungen 

2 AWO 

1 Kirchgemeinde 

 VG Hermsdorf, Stadt    2 kommunale Einrichtungen 

3 AWO 

1 Lebenshilfe SHK e.V. 

 VG Hügelland-Täler    2 kommunale Einrichtungen 

1 AWO 

1 DRK 

1 Elterninitiative  

 VG Südliches Saaletal   13 kommunale Einrichtungen 

 Erfüllende Gemeinden    4 kommunale Einrichtungen  

Bad Klosterlausnitz    2 AWO 

 Erfüllende Gemeinden    1 Institut für angewandte Päd. (IFAP) 

Bürgel, Stadt   

 Erfüllende Gemeinden   4 AWO 

Eisenberg, Stadt     1 Waldklinikum Eisenberg 

2 Johanniter Unfall-Hilfe e.V. 

 Erfüllende Gemeinden   2 AWO 

Stadtroda, Stadt    1 privater Träger 

1 Blitzer e.V. 

 Gemeinschaftsfreie Gemeinde  1 AWO 

Kahla, Stadt     1 Diako Thüringen 
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2.3 aktuelle Planungszahlen der Geburtenentwicklung 

EG, Stadt, 
VG 

01.01.-
31.12.
13 

01.01.-
31.12.
14 

01.01.- 
31.12.
15 

01.01.- 
31.12.
16 

01.01.-
31.12.
17 

01.01.- 
31.12.
18 

01.01.- 
31.12.
19 

01.01.-
31.12.
20 

01.01.-
31.12.
21 

01.01.-
31.12.20

22 

VG Dorn-
burg-
Camburg 

114 102 100 110 89 94 72 72 64 57 

EG Bürgel 34 40 26 51 34 34 33 18 19 25 

VG Heide-
land-
Elstertal 
und Sch-
kölen 

67 78 59 67 82 58 63 59 51 47 

EG Eisen-
berg 

109 129 132 123 101 109 95 91 74 82 

EG Bad 
Kloster-
lausnitz 

51 68 49 52 50 64 51 53 56 58 

VG Herms-
dorf 

97 93 91 102 120 95 79 87 92 81 

EG Stadt-
roda 

63 65 73 56 68 55 56 68 52 46 

VG Südl. 
Saaletal 

104 118 117 130 109 121 104 111 88 54 

VG Hügel-
landtäler 

44 49 57 53 42 56 40 32 43 29 

Stadt Kahla 53 55 64 64 61 51 52 39 37 29 

Gesamt: 736 797 768 808 756 737 645 630 576 508 

 

Die Einwohner nach Geburtsjahren der letzten zehn Jahre wurden zum Stichtag 

01.03.2022 erfasst. Aus der anschließenden Grafik ist ersichtlich, dass seit dem Jahr 

2016 ein drastisch sinkender Verlauf der Geburtszahlen im Saale-Holzland-Kreis 

spürbar ist (-37%). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Differenz von insgesamt 

68 Kindern. Die größte Differenz wurde laut Statistik in der Verwaltungsgemeinschaft 

südliches Saaletal mit 34 Kindern festgestellt. Ein leicht erhöhter Zuwachs der Ge-

burtenrate konnte im Gegensatz des Vorjahres in der EG Eisenberg, EG Bad Kloster-

lausnitz und EG Bürgel erreicht werden. 
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3 Erfüllung des Rechtsanspruches 

Nach § 20 (1) ThürKigaG hat das Jugendamt die jährliche Aufgabe, „für ihr Gebiet 

einen Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und in 

der Kindertagespflege“ zu erstellen, um den Gemeinden den Platzbedarf aufzuwei-

sen, welcher den erforderlichen Anspruch auf Kindertagesbetreuung (Vgl. § 2 Thür-

KigaG) entspricht. Gegenstand der Bedarfsplanung 2023/2024 sind insgesamt 61 

Kindertageseinrichtungen sowie sieben Kindertagespflegestellen. Als Grundlage 

hierbei dienten die durchgeführten Gespräche gemeinsam mit der zuständigen 

Kommunalverwaltung (Planungsregion) sowie den Leitungskräften. Planerisch wird in 

diesem Jahr von einem Mehrbedarf von 3,0 % ausgegangen (108 Plätze). Die 3 % 

sind keine feste Konstante, sondern ein Richtwert zur flexiblen Gestaltung in Bezug 

auf Zuzug, erhöhte Geburtenrate, etc. 

Für die Kapazitätsdarstellung – also den Plätzen laut Betriebserlaubnis – wurden die 

dauerhaften BEs der Einrichtungen zugrunde gelegt, nicht die vorübergehenden 

Ausnahmen. Auf diese Weise erhält man ein objektives Ergebnis. 
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Nach § 5 ThürKigaG haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Platzkapazitäten, 

ihr Wunsch und Wahlrecht wahrzunehmen. Das bedeutet, die Personensorgeberech-

tigten entscheiden selbstständig nach dem individuellen Angebot der Kitas und Kin-

dertagespflegestellen für ihr eigenes Kind innerhalb der Wohnsitzgemeinde oder au-

ßerhalb dessen.  

3.1.1 Planungsregion VG Dornburg – Camburg  

In der VG Dornburg - Camburg gibt es zehn Kindertageseinrichtungen und zwei Ta-

gespflegestellen. 

3.1.2 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion Dornburg-Camburg hat eine Rahmenkapazität laut BE von ins-

gesamt 568 Plätzen. Zum 01.03.2024 leben 429 Kinder in der Region. Aufgrund des 

Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern werden 110 Kinder aus fremden Gemeinden 

betreut. Wiederum werden 115, welche wohnhaft in der Planungsregion sind, in an-

deren Gemeinden betreut. Eine Verteilung der Kinder zwischen Wohnsitzgemeinde 

und Fremdgemeinde ist ausgeglichen.  

Insgesamt besuchen fünf hauptamtlich gemeldete Kinder eine Tagespflege. Der 

Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch 

zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen Gemein-

den betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 309 Kindern in der VG. Auf dieses 
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Ergebnis werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 2023 bei konstanter Ge-

burtenentwicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf addiert. Somit ist davon 

auszugehen, dass 456 Plätze zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf zu de-

cken. Ausgehend von der Rahmenkapazität ist dies gewährleistet. Der Rechtsan-

spruch ist somit gesichert. 

3.1.3 tatsächlicher Bedarf 

In der Bedarfsplanung 2023/2024 werden voraussichtlich zum Stichtag 01.07.2024 

416 Kinder gemeldet sein. 97 davon sind unter Dreijährige und 319 Kinder im Alter 

von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Das entspricht einer Auslastung von 73,2 %.  

Die wenigsten Kinderanmeldungen erhält die Kita „Dornröschen“ in Camburg. Es re-

sultiert ein Rückgang von zehn Anmeldungen im Vergleich zum letzten Jahr. 

3.2 Planungsregion VG Heideland-Elstertal-Schkölen 

Insgesamt können in der VG Heideland-Elstertal-Schkölen Kinder in sechs Kinderta-

geseinrichtungen betreut werden. Eine Kindertagespflege ist nicht vorhanden. 

3.2.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion VG Heideland-Elstertal-Schkölen hat eine Rahmenkapazität laut 

BE von insgesamt 314 Plätzen. Zum 01.03.2024 leben 330 Kinder in der Region. 

Aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern werden 67 Kinder aus fremden 
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Gemeinden betreut. Wiederum besuchen 114 Kinder in anderen Gemeinden eine 

Kita. Das Wunsch- und Wahlrecht der Personensorgeberechtigten ist deutlich er-

kennbar. De facto 23 Kinder mit Hauptwohnsitz in der VG werden im Landkreis Greiz 

betreut. Nur ein hauptamtlich gemeldetes Kind besucht eine Tagespflege. Der 

Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch 

zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen Gemein-

den betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 215 Kindern in der VG. Auf dieses 

Ergebnis werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 2023 bei konstanter Ge-

burtenentwicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf addiert. Somit ist davon 

auszugehen, dass 311 Plätze zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf zu de-

cken. Eine Auslastung von 99% der Rahmenkapazitäten wird gewährleistet. Auf eine 

Abdeckung von unvorhergesehenen Bedarfen kann somit nicht reagiert werden.  

3.2.2 tatsächlicher Bedarf 

In der Bedarfsplanung 2023/2024 werden voraussichtlich zum Stichtag 01.07.2024 

270 Kinder gemeldet sein. 74 davon sind unter Dreijährige und 196 Kinder im Alter 

von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Das entspricht einer Auslastung von 86,8 %.  

Unter Betrachtung der angemeldeten Kinderzahlen wird deutlich, dass vorranging im 

U2/U3 Bereich ein Rückgang erkennbar ist. Der Bedarf und die Auslastung der Kin-

dekrippe „Clementinenhaus“ werden sich perspektivisch halbieren. Eine Klärung über 

den weiteren Werdegang der Einrichtung steht noch aus. Weiterhin erhält die Kita 

„Wethausspatzen“ in Hainichen kaum Kinderanmeldungen im U3 Bereich. Laut BE 

dürfen bis zu acht Kinder im Alter bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres auf-

genommen werden. Bis Stichtag Juli 2024 erfolgen nur drei Anmeldungen. 

Die Kitas „Villa Kunterbunt“ in Schkölen und „Elstertalspatzen“ in Hartmannsdorf sig-

nalisieren hingehen eine leichte Steigung des tatsächlichen Bedarfes. Die Einrich-

tung „ Villa Kunterbunt“ zeigt perspektivisch einen Anstieg von Kindern im Alter unter 

drei Jahren. Aufgrund dessen muss eine Überarbeitung der Konzeption stattfinden, 

um eventuell die derzeitigen Familiengruppen aufzulösen. 
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3.3 Planungsregion VG Hermsdorf, Stadt 

In der VG Hermsdorf gibt es sechs Kindertageseinrichtungen und keine Tagespfle-

gestellen. 

3.3.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion VG Stadt Hermsdorf hat eine Rahmenkapazität laut BE von 

insgesamt 570 Plätzen. Zum 01.03.2024 leben 488 Kinder in der Region. Nur 33 

Kinder werden aus fremden Gemeinden betreut und 39 Kinder in anderen Gemein-

den. Eine Verteilung der Kinder zwischen Wohnsitzgemeinde und Fremdgemeinde 

ist weitestgehend ausgeglichen.  

Kein Kind aus der Stadt Hermsdorf besucht eine Tagespflege. Der Rechtsanspruch 

setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch zum Stichtag 

01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen Gemeinden betreut 

werden. So resultiert ein Ergebnis von 449 Kindern in der VG. Auf dieses Ergebnis 

werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 2023 bei konstanter Geburtenent-

wicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf addiert. Somit ist davon auszuge-

hen, dass 531 Plätze zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf zu decken. Aus-

gehend von der Rahmenkapazität ist der Rechtsanspruch gedeckt, jedoch ausge-

schöpft.  
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VG Her-
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570 488 33 39 0 449 34 516 15 531 93% 7% 



 

17 
 

3.3.2 tatsächlicher Bedarf 

Zum Stichtag 01.07.2024 werden voraussichtlich 485 Kinder gemeldet sein. 109 

Kinder sind unter drei Jahre alt und 376 Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt. Das entspricht einer tatsächlichen Auslastung von 91,34 %. 

Die Kita „Holzlandknirpse“ kann laut ihrer Kapazitätsgrenze der Betriebserlaubnis 

214 Kinder aufnehmen. Jedoch wird diese Anzahl nie ausgeschöpft. Aufgrund ihres 

integrativen Konzeptes wird individuell für jedes Kind mit einer Eingliederungshilfe 

gesondert entschieden, wie viel zusätzlicher Platz für die Betreuung beansprucht 

wird. Unter Berücksichtigung dessen und der nicht ausreichend vorhandenen Fach-

kräfte, um jedem integrativen Platz gerecht zu werden, können diese Plätze kaum 

Berücksichtigung in der Bedarfsplanung finden. 

Eine Überbelegung in der Stadt Hermsdorf ist weiterhin gegeben, sodass auf unvor-

hergesehene Anmeldung nicht reagiert werden kann.  

Ein perspektivisches Problem stellen (vor allem in den Kitas „Reichenbacher Rassel-

band“ und „ Max und Moritz“) die wenigen Kinderanmeldungen im U3 Bereich dar. 

Durch die geburtsstarken Jahrgänge, welche in den nächsten Jahren den Kitabereich 

verlassen, könnte es erstmalig zu einer Entlastung in der Stadt Hermsdorf kommen. 

3.4 Planungsregion VG Hügelland-Täler 

Fünf Kindertageseinrichtungen gewährleisten die Betreuung von Kindern in der VG 

Hügellandtäler. Eine Kindetagespflege ist nicht vorhanden.  

3.4.1 Rechtsanspruch 
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Die Planungsregion VG Hügelland-Täler hat eine Rahmenkapazität laut BE von ins-

gesamt 270 Plätzen. 204 Kinder sind mit Rechtsanspruch zum 01.03.2024 in der VG 

gemeldet. Mit einer Fremdbelegung von 34 Kindern und 39 Kindern in anderen Ge-

meinden wird im kommenden Kita-Jahr geplant. Die Anzahl der zu betreuenden Kin-

der aus anderen Kommunen ist anhaltend gleichhoch geblieben. Lediglich ein Kind 

besucht eine Tagespflege. Der Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl 

der Kinder mit Rechtsanspruch zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Ta-

gespflege und anderen Gemeinden betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 

178 Kindern in der VG Hügelland-Täler. Auf dieses Ergebnis werden die Anzahl der 

Geburten von März bis Juli 2023 bei konstanter Geburtenentwicklung, die Fremdbe-

legung und ein Mehrbedarf addiert. Somit ist davon auszugehen, dass 231 Plätze 

zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf zu decken. Die Bedarfe sind laut Ka-

pazitäten der Betriebserlaubnisse der VG gedeckt. 

3.4.2 tatsächlicher Bedarf 

Prognostiziert werden zum Stichtag 01.07.2023 in der VG Hügelland-Täler 232 Kin-

der, welche eine Kindertageseinrichtung besuchen. Im Bereich der Dreijährigen sind 

69 Kinder sowie 163 Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt gemeldet.  

Unter Betrachtung des tatsächlichen Bedarfs und Rechtsanspruches sind die erfor-

derlichen Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruchs gem. § 2 ThürKigaG um ein Kind 

überbelastet.  

3.5 Planungsregion VG südliches Saaletal 

Mit insgesamt 13 Kindertageseinrichtungen und zwei Tagespflegestellen zählt die VG 

südliches Saaletal zur Region mit der größten Angebotsvielfalt im Saale-Holzland-

Kreis.  



 

19 
 

3.5.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion VG südliches Saaletal hat eine Rahmenkapazität laut BE von 

insgesamt 609 Plätzen. Insgesamt 526 Kinder sind mit einem Rechtsanspruch zum 

01.03.2024 in der VG gemeldet. Eine Fremdbetreuung nehmen 74 Eltern für ihre 

Kinder nach dem Wunsch- und Wahlrecht wahr. Desgleichen belegen 70 Kinder, 

welche ihren Hauptwohnsitz im südlichen Saaletal nachweisen, einen Kitaplatz in 

einer anderen Gemeinde. In der VG wird das Angebot der Kindertagespflege am 

Vielfältigsten wahrgenommen. Zehn von insgesamt 26 zu betreuenden Kindern im 

gesamten SHK werden in dieser Form betreut. 

Der Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsan-

spruch zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen 

Gemeinden betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 446 Kindern in der VG. Mit 

der Grundlage von diesem Ergebnis werden die Anzahl der Geburten von März bis 

Juli 2023 bei konstanter Geburtenentwicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbe-

darf hinzugerechnet. Somit ist davon auszugehen, dass 559 Plätze zur Verfügung 

stehen sollten, um den Bedarf zu decken. Ausgehend von der Rahmenkapazität ist 

der Rechtsanspruch gewährleistet. Eine Auslastung von 92 % lässt jedoch wenig 

Spielraum für unvorhersehbare Ereignisse.  

3.5.2 tatsächlicher Bedarf 

Voraussichtlich 505 Kinder werden zum Stichtag 01.07.2024 gemeldet sein. Mit ei-

ner Aufnahme von 107 Kindern im U3-Bereich und 398 Kindern im Ü3-Bereich plant 

die VG ihre Personalberechnung für das kommende Kitajahr. Das entspricht einer 

tatsächlichen Auslastung von 90,34 %. Im Vergleich zur letzten Bedarfsplanung sind 
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31 Kinder weniger gemeldet. Die Auswertung ergab, dass in dieser VG die am meis-

ten sinkende Geburtenrate im gesamten Saale-Holzland-Kreis besteht. 

Die Einrichtung „Zöllnitzer Spatzen“ befindet sich derzeit im Umbau. Prognostiziert 

soll im I. Quartal 2024 eine neue Betriebserlaubnis mit insgesamt 114 Plätzen (vor-

her 51 Plätze) bereitgestellt werden. Die Situation der Bedarfsdeckung sollte sich im 

kommenden Planjahr weiter entspannen, jedoch könnte das Resultat bei weiterhin 

sinkender Tendenzen der Geburten ein Überangebot sein.  

3.6 Planungsregion erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz 

In der Region der erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz findet eine Betreuung 

von Kindern in sechs Kindertageseinrichtungen sowie zwei Kindertagespflegestellen 

statt. 

3.6.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz hat eine Rahmenkapa-

zität laut BE von insgesamt 417 Plätzen. Insgesamt 353 Kinder sind mit einem 

Rechtsanspruch zum 01.03.2024 in der VG gemeldet. Aufgrund des Wunsch- und 

Wahlrechtes der Eltern werden 49 Kinder aus fremden Gemeinden betreut. Wiede-

rum werden 38, welche wohnhaft in dieser Region ihren Hauptwohnsitz besitzen, in 

anderen Gemeinden betreut. Es ist erkennbar, dass die Fremdbelegung mehr in An-
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EG Bad Kl. 
417 353 49 38 6 309 34 382 11 394 94% 6% 
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spruch genommen wird und die Auslastung der Einrichtungen erhöht. Das Betreu-

ungsangebot der Kindertagespflege wird von sechs Kinder angenommen.  

Der Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsan-

spruch zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen 

Gemeinden betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 309 Kindern in der VG. Mit 

der Grundlage dieses Ergebnisses werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 

2023 bei konstanter Geburtenentwicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf 

hinzugerechnet. Somit ist davon auszugehen, dass 394 Plätze zur Verfügung ste-

hen sollten, um den Bedarf zu decken. Ausgehend von der Rahmenkapazität ist der 

Rechtsanspruch gedeckt. Freie Kapazitäten von nur 6 % lassen begrenzt Spielraum. 

3.6.2 tatsächlicher Bedarf 

In der Planungsregion ist ein leichter Zuwachs der Einwohnerzahlen im Vergleich 

zum Vorjahr erkennbar. 358 Kinder sind zum Stichtag 01.07.2024 gemeldet. Davon 

besuchen 99 Kinder den Bereich der unter Dreijährigen. Im letzten Kitajahr wurde mit 

vier Kindern weniger geplant. Ein Ergebnis in dieser Region, dass vor allem in die-

sem Bereich die sinkende Geburtenrate in Deutschland noch keine Auswirkungen 

aufzeigt und Überangebote schafft. Die Einrichtungen sind weitestgehend ausgelas-

tet und können bedingt auf Unvorhersehbares reagieren. 

3.7 Planungsregion erfüllende Gemeinde Bürgel 

Die Kindertageseinrichtung „Sausewind“ sowie eine Kindertagespflege betreuen Kin-

der in der erfüllenden Gemeinde Bürgel. 

3.7.1 Rechtsanspruch 
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Die Planungsregion erfüllende Gemeinde Bürgel besitzt eine Rahmenkapazität laut 

BE von insgesamt 180 Plätzen. Zum 01.03.2024 leben 146 Kinder in der Region. 

Aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern werden 23 Kinder aus fremden 

Gemeinden betreut. Wiederum werden 34, welche in dieser Region ihren Haupt-

wohnsitz haben, in anderen Gemeinden betreut. Die Nähe zu Jena ist ein Grund, 

weshalb zehn Kinder dort in Betreuung sind. Die Fremdbelegung wird weniger in An-

spruch genommen. Insgesamt besuchen zwei hauptamtlich gemeldete Kinder eine 

Tagespflege.  

Der Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsan-

spruch zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen 

Gemeinden betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 110 Kindern in der VG. 

Auf dieses Ergebnis werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 2023 bei kon-

stanter Geburtenentwicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf addiert. Somit 

ist davon auszugehen, dass 148 Plätze zur Verfügung stehen sollten, um den Be-

darf zu decken. Mit einer gesamten Versorgungsquote von 82% kann der Rechtsan-

spruch gewährleitet werden. 

3.7.2 tatsächlicher Bedarf 

Im Bürgel gibt es entgegen dem kreisweiten Trend seit 2020 immer stetig steigende 

Geburten. So wurden sechs Kinder laut Einwohnerstatistik mehr gemeldet als im 

vergangenen Jahr. Zum Stichtag 01.07.2024 wurden insgesamt 144 Kinder (33 un-

ter Dreijährige, 111 Kinder ab dem dritten Lebensjahr) gemeldet. In der Gegenüber-

stellung des Rechtsanspruches und dem tatsächlichen Bedarf besitzt die erfüllende 

Gemeinde ausreichend Ressourcen, um auf unvorhergesehene Bedarfe reagieren 

zu können.  

3.8 Planungsregion erfüllende Gemeinde Eisenberg 

In der erfüllenden Gemeinde Eisenberg werden in sieben Kindertageseinrichtungen 

Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt betreut. 
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3.8.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion erfüllende Gemeinde Eisenberg hat eine Rahmenkapazität laut 

BE von insgesamt 598 Plätzen. Zum Stichtag 01.03.2024 leben 484 Kinder mit ei-

nem Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung in der Region. In Betrachtung 

des § 5 ThürKigaG werden 71 Kinder aus fremden Gemeinden und 93 Kinder, wel-

che wohnhaft in Eisenberg leben, in anderen Gemeinden betreut. Nur ein hauptamt-

lich gemeldetes Kind besucht eine Tagespflege. Der Rechtsanspruch setzt sich zu-

sammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch zum Stichtag 01.03.2024 

abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen Gemeinden betreut werden. So 

resultiert ein Ergebnis von 390 Kindern in der Stadt Eisenberg. Auf dieses Ergebnis 

werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 2023 bei konstanter Geburtenent-

wicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf addiert. Somit ist davon auszuge-

hen, dass 510 Plätze zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf zu decken. Pro-

zentual besitzt die erfüllende Gemeinde ausreichend Ressourcen und kann den 

Rechtsanspruch decken. 

3.8.2 tatsächlicher Bedarf 

Die Planungsregion definiert sich als eine weitere der wenigen Regionen, die den 

prognostizierten Geburtenrückgang kaum betrifft. Acht Kinder wurden mehr geboren. 

Auch im Vergleich der tatsächlichen Anmeldung der Kinder ist eine Erhöhung ersicht-

lich. Zum Stichtag 01.07.2024 sind bis zum jetzigen Zeitpunkt 496 Kinder gemeldet. 

Letztes Jahr besuchten 482 Kinder eine Einrichtung. Trotz Entgegenwirken des 
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598 484 71 93 1 390 34 495 15 510 85% 15% 
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Trends resultieren in den Kinderkrippen „Knirpsenbude“ und „Spatzennest“ kaum 

Anmeldungen. Im „Spatzennest“ sind zum Stichtag 13 Kinder gemeldet, obwohl eine 

Auslastung der Rahmenkapazität von 36 Kindern vorliegt. Die größte Hürde stellt 

hierbei die Erhaltung der Einrichtung dar – viele Eltern scheuen sich vor einer Krippe, 

welche einen erneuten Wechsel in die Kita zur Folge habe.  

Insgesamt betrachtet existiert jedoch ein Überschuss an freien Kapazitäten trotz der 

beschriebenen Entlastung der steigenden Geburtenrate.  

3.9 Planungsregion erfüllende Gemeinde Stadtroda 

Die erfüllende Gemeinde Stadtroda wird durch vier Kindertageseinrichtungen vertre-

ten.  

3.9.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion erfüllende Gemeinde hat eine Rahmenkapazität laut BE von 

insgesamt 292 Plätzen. Insgesamt 292 Kinder sind mit einem Rechtsanspruch zum 

01.03.2024 in der VG gemeldet. Eine Fremdbetreuung nehmen 29 Eltern für ihre 

Kinder nach dem Wunsch- und Wahlrecht wahr. Desgleichen belegen 70 Kinder, 

welche ihren Hauptwohnsitz in dieser Planungsregion nachweisen, einen Kitaplatz in 

einer anderen Gemeinde. Ein Grund der hohen Zahl ist die widerkehrende Problema-

tik der fehlenden Betreuungsplätze in der Region. Das Problem der fehlenden be-

treuungsplätze wird weiterführend ins Umland verlagert, obwohl der Waldkindergar-

ten weitere 25 Plätze schaffte. 

V
G

/E
rf

. 
G

e
m

e
in

d
e

/ 
S

ta
d

t 

K
a

p
a

z
it
ä

t 
la

u
t 
B

E
 

K
in

d
e

r 
m

it
 R

e
c
h

ts
a
n

s
p
ru

c
h

 

z
u

m
 0

1
.0

3
.2

0
2
4

 

F
re

m
d

b
e

le
g
u

n
g
 

K
in

d
e

r,
 

w
e
lc

h
e

 
in

 
a
n

d
e

re
n
 

G
e

m
e

in
d
e

n
 b

e
tr

e
u

t 
w

e
rd

e
n

 

K
in

d
e

r 
in

 T
a

g
e

s
p

fl
e
g

e
  

K
in

d
e

r 
m

it
 R

e
c
h

ts
a
n

s
p
ru

c
h

 

z
u

m
 S

ti
c
h

ta
g

 0
1

.0
3

.2
0
2

4
 

a
b

z
ü
g

l.
 K

in
d

e
r,

 d
ie

 i
n

 T
a

-

g
e

s
p

fl
e

g
e

 u
n
d

 a
n

d
e

re
n
 G

e
-

m
e

in
d

e
n
 b

e
tr

e
u

t 
w

e
rd

e
n

 

G
e

b
u

rt
e

n
e
n

tw
ic

k
lu

n
g

 

P
la

n
u
n

g
 d

e
s
 B

e
d
a

rf
e

s
  

z
u

 p
la

n
e

n
d

e
 M

e
h

rp
lä

tz
e

 

G
e

s
a

m
t 

%
 

V
e

rs
o
rg

u
n

g
s
q
u

o
te

 
G

e
-

s
a

m
t 

%
 f

re
ie

 P
la

tz
k
a

p
a

z
it
ä

t 
EG Stadtro-
da 

292 299 29 70 1 228 19 276 8 284 97% 3% 
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Der Rechtsanspruch setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsan-

spruch zum Stichtag 01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen 

Gemeinden betreut werden. So resultiert ein Ergebnis von 228 Kindern in der VG. Mit 

der Grundlage dieses Ergebnis werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 

2023 bei konstanter Geburtenentwicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf 

hinzugerechnet. Somit ist davon auszugehen, dass 284 Plätze zur Verfügung ste-

hen sollten, um den Bedarf zu decken. Mit 97% Versorgungquote kann der Bedarf 

zwar gedeckt werden, lässt jedoch keinen Spielraum zu.  

3.9.2 tatsächlicher Bedarf 

Laut der Bedarfsplanung 2023/2024 wurden zum Stichtag 01.07.2024 257 Kinder 

gemeldet. Eine Planung findet somit für das nächste Kita-Jahr mit 54 Kinder unter 

drei Jahren und 204 Kinder ab drei Jahren statt.  

Stabile Kinderanmeldungen in der Kiga „Zwergenhügel“, Kita „Kinderland“ und Kita 

„Waldkindergarten“ bleiben bestehen und die Rahmenkapazitäten der Einrichtungen 

werden weiterhin völlig ausgelastet sein. 12 weniger Anmeldungen in der Kita „Son-

nenschein“ könnten eine minimale Entlastung darstellen. Zusammenfassend kann 

die Region jedoch den Bedarf nicht decken. Dies wird ersichtlich durch die Vielzahl 

der Kinder, welche außerhalb der Planungsregion Betreuung erhalten. Auch eine 

Entlastung durch die Erweiterung des Waldkindergartens brachte kaum Verände-

rung.  

3.10 Planungsregion Stadt Kahla 

In der Planungsregion gibt es insgesamt drei Kitas. Eine Kindertagespflege ist nicht 

vertreten.  
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3.10.1 Rechtsanspruch 

 

Die Planungsregion Stadt Kahla hat eine Rahmenkapazität laut BE von insgesamt 

334 Plätzen. Zum 01.03.2024 leben 238 Kinder in der Stadt. Aufgrund des Wunsch- 

und Wahlrechtes der Eltern werden 41 Kinder aus fremden Gemeinden betreut. Wie-

derum werden 26 Kinder, welche ihren Hauptwohnsitz in Stadt Kahla haben, in ande-

ren Gemeinden betreut. 

Zwei Kinder aus der Stadt Kahla besuchen eine Tagespflege. Der Rechtsanspruch 

setzt sich zusammen aus der Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch zum Stichtag 

01.03.2024 abzüglich Kinder die in Tagespflege und anderen Gemeinden betreut 

werden. So resultiert ein Ergebnis von 210 Kindern in der VG. Auf dieses Ergebnis 

werden die Anzahl der Geburten von März bis Juli 2023 bei konstanter Geburtenent-

wicklung, die Fremdbelegung und ein Mehrbedarf addiert. Somit ist davon auszuge-

hen, dass 271 Plätze zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf zu decken. Eine 

Auslastung von 81% der Rahmenkapazitäten wird gewährleistet und die Deckung 

der Bedarfe in der Region auch in dem Planjahr 2023/2024. Die angemeldeten Plät-

ze geben ausreichend Raum, um auf unvorhergesehene Bedarfe in einer höheren 

Anzahl reagieren zu können.  
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334 238 41 26 2 210 12 263 8 271 81% 19% 
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3.10.2  tatsächlicher Bedarf 

Zusammengefasst wurden 257 Kinder zum Stichtag 01.07.2024 gemeldet. Davon 53 

Kinder im U3-Bereich und 199 Kinder im Ü3- Bereich. Unter Betrachtung der letzten 

Bedarfsplanung ein Minus der Kinderanmeldungen von 11,54 %. 

Die Geburtenzahlen sinken auch in dieser Planungsregion weiter. Durch eine derzei-

tige Leerstandquote von 1,2 % wird kein Zuzug erwartet.  

3.11 Kindertagespflege 

Kindertagespflege ist eine familiennahe Form der Bildung, Erziehung und Betreuung 

von Kindern, insbesondere für Kinder bis zum dritten Lebensjahr, durch eine geeig-

nete Kindertagespflegeperson in deren Haushalt oder in anderen geeigneten Räum-

lichkeiten.  

Gemäß § 2 Abs. 3 ThürKigaG i.V.m. § 4 Abs. 1 unserer Satzung SHK-Ag-TP haben 

Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, bis zur Vollendung des dritten Le-

bensjahres die Wahl zwischen dem Anspruch auf Förderung in einer Kindertagesein-

richtung und dem Anspruch auf Förderung in Kindertagespflege. 

Die Förderung in der Kindertagespflege stellt seit 2006 ein alternatives Angebot des 

Landkreises zur Förderung in Kindertageseinrichtungen dar, das seitdem von einer 

Vielzahl von Eltern für ihre Kinder in Anspruch genommen und sehr geschätzt wird. 

In den letzten Jahren sind sowohl die Anzahl der Tagespflegestellen als auch der 

dort betreuten Kinder leider zunehmend rückläufig. 
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In sieben Tagespflegestellen des Saale-Holzland-Kreises werden 26 Kinder betreut, 

davon fünf Kinder außerhalb des Kreises. Acht weitere Kinder aus dem SHK nehmen 

im Rahmen des Wunsch-und Wahlrechts Jenaer Tagespflegestellen in Anspruch.  

 

Aus persönlichen Gründen wie Alter, Erkrankung und Schwangerschaft aber auch 

bedingt durch die von der Corona-Pandemie geprägte, angespannte Lage und die 

wirtschaftliche Unsicherheit bei schwankender Zahl der zu betreuenden Kinder ha-

ben eine Reihe von Tagespflegepersonen im Landkreis ihre Tätigkeit beendet.  

Weitere wesentliche Gründe für diese rückläufige Entwicklung stellen zum einen 

auch der beachtliche Geburtenrückgang und die Neuschaffung zusätzlicher Betreu-

ungsplätze in Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren dar. Im vergan-

genen Jahr hat die Zahl der Geburten in Thüringen deutlich abgenommen, im Ver-

gleich zum Vorjahrszeitraum um 8,1 Prozent.1 

Zum anderen wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von Plätzen in Kindertages-

stätten des SHK durch Um- und Ausbau aber auch durch Neubau geschaffen, was 

auch zu einer geringeren Nachfrage in der Kindertagespflege führte. Dieses Jahr 

sind noch weitere Betriebserlaubnisprüfungen für die Kitas geplant, mit der Voraus-

sicht weitere Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. 

                                            
1 vgl. www.statistik.thueringen.de, 2023 

Belegungszahlen der Kindertagespflegestellen 2023/2024 
 

  Kindertagespflegestellen Kinder in Tagespflege 
 

Kommunalverwaltung  Ist Geplant                  Ist  
davon nicht aus 

SHK    
           

 VG Dornburg-Camburg 2 0 9 4 
 EG Bürgel 1 0 4 0 
 VG Heideland- Elstertal- Schkölen 0 0 0 0 
 EG Eisenberg 0 0 0 0 
 EG Bad Klosterlausnitz 2 0 7 0 
 VG Hermsdorf 0 0 0 0 
 EG Stadtroda 0 0 0 0 
 VG Südliches Saaletal 2 0 6 1 
 VG Hügelland/Täler 0 0 0 0 
 Stadt Kahla 0 0 0 0 
 Summe 7 0 26 5 
 in Jenaer TP-Stellen     8   

 in anderer Zuständigkeit     0   
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Die aktuell starken Kostenanstiege für Lebenshaltung, Heizung und Energie wirken 

sich zusätzlich belastend auf die Situation der Tagespflegepersonen aus, die selbst-

ständig tätig sind. Letztmalig hatte eine Anpassung der Förderungsleistung der Kin-

dertagespflege im SHK zum 01.01.2023 von bis dahin 2,85 € je Stunde und Kind auf 

3,45 € je Stunde und Kind bei unveränderter Höhe der Sachkostenpauschale (170 € 

bei mindestens 8 Stunden Betreuungsumfang) stattgefunden.  

Mit dem 2. Gesetz zur Änderung des ThürKigaG vom 09.05.2023 sind ab 01.07.2023 

verschiedene Änderungen zur öffentlich geförderten Kindertagespflege in Kraft getre-

ten. Zum einen erfolgt eine Neunormierung der Mindestqualifikation der Kindertages-

pflegepersonen (300 Stunden Weiterbildung nach DJL-Curriculum als Mindestqualifi-

kation, Weiterentwicklung im Bereich der Qualifizierung auf der Grundlage des kom-

petenzorientierten Qualifizierungshandbuches QHB). Zum anderen besteht nunmehr 

die Möglichkeit des Zusammenschlusses von zwei selbstständigen Kindertagespfle-

gepersonen.   

Um eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Betreuung in Kindertagespflege 

auf Dauer zu erreichen, sind leistungs- und bedarfsgerechte Geldleistungen für die 

Kindertagespflegepersonen erforderlich.  

Daher tritt mit der Änderung von § 23 ThürKigaG (Laufende Geldleistung bei Kinder-

tagespflege) ab 01.07.2023 auch eine Anhebung der Mindestgrenze für die Erstat-

tung der Sachaufwendungen sowie der Beträge zur Anerkennung der Förderungs-

leistung mit Anlehnung an den TVöD SuE ein. 

Demnach beträgt ab 01.07.2023 der zu erstattende Sachaufwand bei einer verein-

barten Betreuungszeit von mindestens 8 Stunden pro Tag, 237,00 Euro je Monat, bei 

mindestens 6 bis unter 8 Stunden pro Tag 189,00 Euro je Monat, bei mindestens 4 

bis unter 6 Stunden pro Tag 166,00 Euro je Monat. Der Betrag zur Anerkennung der 

Förderungsleistung je Kind und Stunde ist mit einem Mindestbetrag von 3,77 Euro 

festgesetzt. Dieser Mindestbetrag ist gem. § 23 Abs. 1 Satz 3 ThürKigaG unter Be-

rücksichtigung der Qualifikation der Kindertagespflegeperson nach § 10 Abs. 2 

ThürKigaG, auszugestalten. 

3.12 Zusammenfassung aller Planungsregionen 

Unter Betrachtung der einzelnen Planungsregionen ist erkennbar, dass der Rechts-

anspruch gem. § 2 ThürKigaG im SHK zu 89% gedeckt und somit eine freie Platz-

kapazität von 11% vorhanden ist. Im SHK besteht derzeit eine Rahmenkapazität 
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von insgesamt 4.152 Kinder. Davon stehen für insgesamt 768 Kinder im Alter unter 

zwei Jahren sowie 119 Plätze für den integrativen Bedarf zur Verfügung. Eine Hort-

betreuung wird in keiner Kindertagesstätte angeboten. Gesamt wird in der Bedarfs-

planung 2023/2024 mit 3.694 Kindern geplant, welche einen erforderlichen Platz 

benötigen, um den Rechtsanspruch im SHK zu erfüllen. 

Zum Stichtag 01.07.2024 werden laut Anmeldungen voraussichtlich insgesamt 3.416 

Kinder betreut. (tatsächlichen Anmeldung) Eine Unterteilung findet wie folgt statt: 

- 0  Kinder im Alter bis 1 Jahr 

- 333 Kinder im Alter von 1-2 Jahren 

- 475  Kinder im Alter von 2-3 Jahre 

- 2608 Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

Zum Vergleich der letzten Bedarfsplanung 2023/2024 ist eine Verringerung von 161 

Kinderanmeldungen erkennbar. Das ergibt eine Senkung von 4,5 %.  

 

 

Auch dieses Jahr findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Kindertagesein-

richtungen statt. Die Kita „Zöllnitzer Spatzen“, Standort im südlichen Saaletal, plant 

dieses Jahr eine neue Betriebserlaubnis aufgrund eines Neubau. Ebenfalls wurde an 

dem Gebäude der Kita „Spatzennest“ in Serba, erfüllende Gemeinde Bad Kloster-
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lausnitz, angebaut. Aus diesem Grund soll die Betriebserlaubnis geprüft werden. Ei-

ne weitere Überarbeitung und Aktualisierung der Betriebserlaubnis ist in Hermsdorf in 

der Kita „Holzlandknirpse“ 2023/2024 geplant. 

790 Kinder werden im August 2023 als Schulanfänger die Kindertageseinrichtungen 

verlassen. Im Vergleich zum Vorjahr 82 Kinder mehr. Folglich entsteht eine ent-

spannte Platzsituation im SHK. Voraussichtlich 35 Kinder werden vom Schuleintritt 

zurückgestellt und ein Jahr später eingeschult. Das sind drei Kinder weniger als im 

letzten Jahr. Die durchschnittliche Quote der Schulrücksteller bleibt somit konstant 

und unwesentlich verändert. Perspektivisch werden jedoch mehr Kinder eingeschult 

als Anmeldungen erfolgen.   

3.13 Aktuelle Herausforderung von Kindern mit  Migrationshintergrund  

Laut Thüringer Landesamt für Statistik leben zum Stichtag 31.12.2022 4.500 von der 

Gesamtbevölkerung (83.234) des SHK Menschen mit Migrationshintergrund.2 Das 

Jahr zuvor wurden 1.306 weniger erfasst. Auch dieser Anstieg mit den neuen Her-

ausforderungen wird in den Kindertageseinrichtungen deutlich und gewinnt immer 

mehr an Bedeutung. In einer Vielzahl der Einrichtungen des SHK wird ein hoher An-

teil von Kindern mit Migrationshintergrund betreut. Vor allem große Herausforderun-

gen im Bereich der Sprache, Zusammenarbeit mit den Eltern, hoher Zeitaufwand bei 

den Gesprächen, unregelmäßige Besuche der Kinder, werden ersichtlich. In diesem 

Bezug gibt es kein qualifiziertes Personal, welches die Thematik Integration umset-

zen kann. Hoher Verwaltungsaufwand und zu lange Beantragungen sind die Folgen. 

Es fehlt an Personal, um den neuen Konstellationen gerecht zu werden. Weiterhin 

wird durch die Problematik eine Fluktuation des betroffenen Personals deutlich. So 

wurde bereits in einer Einrichtung ein Prozentsatz von Kindern mit Migrationshinter-

grund festgelegt, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Weiterhin steigt auch der 

Prozentsatz, dass Kinder von ausländischen Familien zusätzlich integrative Förde-

rung benötigen. In einer andern Kita wird die Mehrsprachigkeit zur großen Hürde. Die 

Einrichtung hat einen sehr hohen Anteil an ausländischen Kindern (circa 30 Kind aus 

unterschiedlichen Nationalitäten). Ein deutlicher Mehraufwand durch die Sprachprob-

leme entsteht. (Tagesstruktur erarbeiten, alltägliche Umgangssprache den Kindern 

erlernen, etc.). Der Anteil betreuter Kinder mit ausländischer Herkunft mindestens 

                                            
2 vgl. www.statistik.thueringen.de, 2022 
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eines Elternteils in Kindertagesbetreuung betrug im Mai 2022 111 Kinder im Alter 

zwischen drei und sechs Jahren sowie unter den Dreijährigen 43 Kinder. Eine Aktua-

lisierung im statistischen Amt für Bund und Länder soll im April 2024 stattfinden. 3   

Gemäß einer Auswertung des Bundesinnenministeriums wurden bis Ende Mai rund 

1,1 Millionen Flüchtlinge in Deutschland erfasst, die vor dem Krieg in der Ukraine 

geflüchtet sind.4 Von dem Stand 17.07.2023 der Unterkunftsbetreuung des SHK le-

ben derzeit davon 68 geflüchtete ukrainische Kinder im Kreis. Laut Auswertung der 

Bedarfsplanung besuchen 43 Kinder eine Einrichtung. Vor allem in der Stadt Kahla 

sowie die erfüllenden Gemeinde Eisenberg sind Kinder mit Fluchterfahrung vorrangig 

vertreten.  

4 Maßnahmen für Kinder mit besonderem Förderbedarf 

„Für Kinder, die einer besonderen Förderung bedürfen, ohne behindert oder von Be-

hinderung bedroht zu sein, sind geeignete Fördermaßnahmen in der Kindertagesein-

richtung im Rahmen des Förderauftrages nach § 22 SGB VIII „ (§ (3) ThürKigaG) und 

§ 7 ThürKigaG zu treffen. Die Fachberatung für Kinder mit besonderem Förderbedarf 

bietet nach § 8 ThürKigaG ein pädagogisches Beratungsangebot für Kindertagesein-

richtungen oder Tagespflegestellen an. Dabei nimmt sie eine bedürfnisorientierte be-

ratende, unterstützende und prozessbegleitende Funktion für Fragen der kindlichen 

Entwicklung und Förderung ein. Das Angebot ist individuell gestaltet und richtet sich 

an alle am Erziehungsprozess beteiligten Personen, das bedeutet an die Kinder, 

Personensorgeberechtigten, pädagogisches Fachpersonal einer Kita, Einrichtungs-

leitung oder Tagespflegeperson. Anhand eines, von der Fachberatung entwickelten 

Handlungsleitfadens/standardisierter Verfahrensablaufes, wird die qualitative Absi-

cherung der Arbeit von Fachberatung für Kinder mit besonderem Förderbedarf trans-

parenter und handhabbar.  

Entwicklungsförderung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, zum Beispiel durch die 

alltägliche Förderung der Kinder, bei Bedarf prozessbegleitende Beratung, pädago-

gische Kleingruppenarbeit/Einzelförderung oder andere Formen der Förderung unter 

Einbezug weiterer Beratungsdienste.  

                                            
3 vgl. www.statistikportal.de, 2023 
4 vgl. ww.de.statista.com, 2023 
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Marte Meo stellt eine weitere Methode zur Unterstützung der Entwicklungstendenzen 

dar. Dabei werden Interaktionen gefilmt und daraus kurze Sequenzen herausgear-

beitet, die zeigen welche Fähigkeiten schon da sind und welches Fachkönnen in 

Einbezug der Marte Meo Elemente hilfreich wäre, sich noch anzueignen oder zu ver-

tiefen. 

Im letzten Kitajahr fanden insgesamt drei anonyme Fallberatungen, 52 Fälle mit Pro-

zessbegleitung sowie Kleingruppenförderung in zehn Kitas mit insgesamt 12 Grup-

pen statt. Weiterhin wurde 14 Mal die Beratung mit Marte Meo in Anspruch genom-

men. In den Beobachtungen und Reflexionsgesprächen wurden vor allem im sprach-

lichen, grob- und feinmotorischen sowie emotional-sozialen Bereich Auffälligkeiten 

der Kinder festgestellt.  

Die Maßnahmen für Kinder mit besonderem Förderbedarf etablieren sich immer 

mehr und bedürfen einer Fortführung. Um die pädagogische Förderung weiter zu 

unterstützen, muss ausreichend pädagogisches Personal zur Verfügung gestellt 

werden. Die größte Hürde zeigt sich wiederkehrend im Fachkräftemangel, sowie in 

der Bereitschaft des Aufwandes.  

In einigen Kitas agieren vom Jugendamt ausgebildete Multiplikatoren, sowie ausge-

wählte pädagogische Fachkräfte für Kleingruppenförderung, welche den Entwick-

lungsverlauf unterstützen. Um die Maßnahmen weiterhin zu fördern und auszubauen, 

sollen perspektivisch in jeder Kindertageseinrichtung des Saale-Holzland-Kreises 

pädagogische Fachkräfte ausgewählt werden, welche ihr Interesse dafür äußern. 

Anhand von professionellen Fachtagen mit der Thematik „Kindern mit besonderem 

Förderbedarf“, sollen deren Kenntnisse gefestigt und ein Austausch ermöglicht wer-

den. 

5 Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung 

Gemäß § 8 Abs. 1,2 ThürKigaG sowie im § 90f. SGB VIII sind behinderte oder von 

Behinderung bedrohte Kinder in einer Gemeinschaft zusammen mit anderen Kindern 

in einer Kindertageseinrichtung zu betreuen. Der Integrationsdienst des SHK ist zu-

ständig für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) körperli-

chen, geistigen und/ oder seelischen Behinderung, welche aufgrund dieser Behinde-

rung wesentlich in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Das Ziel der Eingliederungshilfe 

ist es, eine drohende Behinderung von Kindern und Jugendlichen zu vermeiden, eine 
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Behinderung und deren Folgen zu mildern und damit die Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft zu verbessern bzw. zu ermöglichen. Gesetzlich verankert ist die Ein-

gliederungshilfe in den §79 SGB IX, § 99 SGB IX i.V.m. § 2 SGB IX sowie § 35a SGB 

VIII.  

Der Integrationsdienst des Jugendamtes des SHK erfasst Vorgänge, nicht Fälle. 

D.h., dass jeder laufende Vorgang i.d.R. einem Kind mit der entsprechenden 

Frühförderung (FF) entspricht. Jedoch kann auch ein Kind mehrere bewilligte Hilfen 

(=Vorgänge) haben, z.B. teilstationäre Frühförderung und Sehfrühförderung. 

Offene Vorgänge (oV) können sich überschneiden mit laufenden Vorgängen (d.h. 1 

Kind = 2 Vorgänge = 1x laufend, 1x offen), wenn vor Ablauf des Bewilligungszeit-

raumes ein Verlängerungsantrag durch die Sorgeberechtigten im Integrationsdienst 

gestellt wurde.  

Dadurch können hier nicht die offenen Vorgänge und die laufenden Vorgänge zu ei-

ner Gesamtzahl addiert werden und müssen getrennt dargestellt werden. 

 

Leistungen der Frühförderung  

Stand 30.06.2023 

Anzahl (Vorgänge) 

gesamt 

ambulant/.mobile Frühförderung 46 

ambulant/.mobile Frühförderung (offener Vorgang =oV) 17 

sinnesspezifische Frühförderung 15 

sinnesspezifische Frühförderung (oV) 5 

interdisziplinäre Frühförderung/ Komplexleistung 18 

interdisziplinäre Frühförderung/ Komplexleistung (oV) 4 

autistische Frühförderung 8 

autistische Frühförderung (oV) 5 

Teilstationäre Frühförderung 23 

Teilstationäre Frühförderung (oV) 6 

Zusatzbetreuung integrative Kita 7 

Zusatzbetreuung integrative Kita (oV) 6 
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Zusatzbetreuung RegelKita 22 

Zusatzbetreuung RegelKita (oV) 5 

 

Die Fallzahlen sind in einzelnen Bereichen deutlich steigend, insbesondere die autis-

tische Frühförderung, die Zusatzbetreuung in den integrativen Kita´s und Regelkin-

dertageseinrichtungen sowie die offenen Vorgänge im Bereich der teilstationären 

Frühförderung. Insgesamt weniger Hilfefälle sind es im Bereich der Komplexleis-

tung5. Die Fälle der ambulant/ mobilen Frühförderung und der sinnesspezifischen 

Frühförderung sind weitestgehend gleich geblieben. Jedoch ist gerade wieder ein 

Anstieg in allen Bereichen an Anträgen auf Frühförderung zu beobachten. 

Es wurden im Zusammenhang mit der Ukrainekrise viele Eltern mit Kindern mit der 

Diagnose aus dem Autismusspektrum im Saale-Holzland-Kreis aufgenommen. Hier 

benötigt es, insbesondere neben der ambulanten Autismusförderung, eine Zusatzbe-

treuung für den regelmäßigen Besuch einer Einrichtung. Kinder mit einer Autismus-

diagnose und geistiger Behinderung weisen einen deutlich erhöhten Betreuungs- und 

Förderbedarf auf. Die steigenden Fallzahlen im Bereich der intensiveren Hilfen las-

sen sich außerdem damit erklären, dass viele Kinder während der Coronazeit Zu-

hause betreut wurden und damit z.T. bestehende Entwicklungsrückstände nicht ge-

fördert werden konnten bzw. Entwicklungsrückstände entstanden sind.  

Bei folgenden Leistungserbringern/ Trägern werden aktuell Kinder des Saale - 

Holzland - Kreises im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX i.V.m. 

§ 4, § 5, § 90 SGB IX i.V.m. § 46 Abs. 1, §76 Abs. 2 Nr. 3, § 79 SGB IX und § 6 

FrühV gefördert: 

                                            
5 Komplexleistung setzt sich aus verschiedenen Leistungen zusammen und die Finanzierung findet durch ver-

schiedene Leistungsträger (z.B. Krankenversicherung, Eingliederungshilfe) statt.  

Ambulant/mobile Frühförde-

rung 

 Frühförderstelle der Lebenshilfe e.V., Hermsdorf  

 Interdisziplinäre Frühförderstelle „Kleiner Prinz“, Bad 

Köstritz 

 Frühförderstelle Querwege e.V., Jena 

 IFAP, Apolda 
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Komplexleistung  Interdisziplinäre Frühförderstelle „Kleiner Prinz“,  

Bad Köstritz 

 

Sinnesspezifische Frühförde-

rung 

 HFS Herbert-Feuchte-Stiftung (Hören) Frühförder- 

und Beratungszentrum, Schleiz/ Jena/Gera 

 Blindeninstitut Schmalkalden 

 Frühförderstelle für sehgeschädigte und blinde 

Kinder  

 AWO, Weimar 

 Freie Heilpädagogische Praxis Augensternchen,  

Weimar 

 

Autismusspezifische Frühför-

derung 

 HFS Herbert-Feuchte-Stiftung Frühförder- und Be-

ratungszentrum,  Schleiz/ Jena/ Gera  

 

Integrative Kitas  

im Saale-Holzland-Kreis  

 AWO (Eisenberg, Hermsdorf , Kahla, Stadtroda ) 

 DRK (Kahla, Tröbnitz)  

 VG Camburg (Dorndorf-Steudnitz) 

  

Integrative Kitas 

im Landkreis Greiz 

 GSM Sozial gGmbH (Münchenbernsdorf) 

Integrative Kitas in Stadt  

Jena 

 AWO 

 Querwege e.V. 

 Stadt Jena 

 

Zusatzbetreuung in Regel-

kitas  

Saale-Holzland-Kreis   

 IFAP Apolda 

 DiakoThüringen 

 AWO  

 VG Südliches Saaletal   

 Stadt Hermsdorf  

 VG Heideland-Elstertal-Schkölen  
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In der obigen Übersicht zu den Trägern der heilpädagogischen Frühförderung wur-

den die Kinder mit einer Förderung vermerkt, welche im Saale-Holzland-Kreis ge-

meldet sind. Aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2020 bleiben Sozialhilfeträ-

ger für die Kinder- und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe des SGB IX 

zuständig, welche in den letzten 6 Monaten eine Eingliederungshilfe nach SGB IX im 

Saale-Holzland-Kreis bezogen haben. Damit bleibt der ID für die Kinder in der Fall-

führung und –steuerung zuständig, auch wenn diese aus dem Saale-Holzland-Kreis 

verziehen. Umgekehrt heißt das jedoch auch, dass Frühförderstellen und Kinderta-

gesstätten nun ggf. mit einer Mehrzahl an Sozialhilfeträgern aus ganz Deutschland 

zusammen arbeiten müssen, wenn es um Frühförderung für Kinder mit (drohender) 

Behinderung geht. 

Die Suche von Eltern nach Kita-Plätzen für Kinder mit schweren körperlich/ geistigen 

Behinderungen oder bei Kindern mit deutlichen Abweichungen in der seelischen Ge-

sundheit und damit einhergehenden herausfordernden Verhalten gestaltet sich regi-

onal verschieden. U.a. im Bereich der VG Südl. Saaletal haben im letzten Jahr viele 

Kinder mit Behinderung einen Platz mit Zusatzbetreuung gefunden, wogegen der 

Platz- und Fachkräftemangel z.B. im Bereich der  VG Hermsdorf seit mehreren Jah-

ren kritisch ist und Eltern deutlich länger für die Suche nach einem Kita-Platz benöti-

gen, wenn der Betreuungs- und Förderbedarf des Kindes deutlich erhöht ist.  

Zum einen zeigen die Träger z.T. einen generellen Mangel an Kita-Plätzen an, da es 

einen Mangel an erzieherischen Fachkräften für die reguläre Kita-Platzversorgung 

gibt. Und zum anderen fehlt außerdem ebenso das Fachpersonal für die Förderung 

und Abdeckung des behinderungsbedingten Mehraufwandes im Rahmen einer Zu-

satzbetreuung. 

In der Regel sind Fachkräfte i.S.d. Leistungstypes in den Kitas vorhanden, um den 

Bedarf an teilstationärer Frühförderung/ Zusatzbetreuung abzudecken. Hier weicht 

 Gemeinde Bad Klosterlausnitz  

 Gemeinde Lehesten geplant 

 

Zusatzbetreuung  

Regelkitas Jena: 

 Studierendenwerk Jena  

 AWO 

 Familienzentrum Jena 
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jedoch seit Jahren die eigentliche Zahl der integrativen Plätze in den integrativen 

Kitas, die in den Betriebserlaubnissen festgeschrieben wurden, von den tatsächlich 

nutzbaren Plätzen laut Vereinbarungen in einzelnen Einrichtungen ab. Die Träger 

begründen dies mit fehlenden Fachkräften zur Umsetzung der Förderung, z.B. möch-

ten Fachkräfte, welche die geeignete Ausbildung vorweisen, lieber als Erzieher tätig 

sein und nicht die heilpädagogische Förderung bzw. Zusatzbetreuung für Kinder mit  

(drohender) Behinderung übernehmen.  

Für Kinder mit manifesten Behinderungen sind die Rahmenbedingungen (räumlich, 

personell) in einer integrativen Kita oft besser. Diese Plätze sind jedoch für externe 

Kinder, die nicht schon die Kita besuchen, mit längeren Wartezeiten (z.T. bis zu ei-

nem Jahr) verbunden. 

In den Regelkindertageseinrichtungen zeigen sich bei der Inklusion von Kindern mit 

(drohender) Behinderung auch regionale Unterschiede. In Einzelfällen kann eine Zu-

satzbetreuung aufgrund von fehlenden  Fachkräften i.S.d. Leistungstyps nicht umge-

setzt werden, so dass hier auch z.T. darauf zurück gegriffen werden muss, eine 

amb./mobile Frühförderung oder Komplexleistung mit einer Zusatzbetreuung in Form 

einer Assistenz durch Erzieher in der Regelkita zu kombinieren, die dann den pflege-

rischen und erhöhten Assistenzbedarf für die Kinder mit (drohender) Behinderung 

abdecken. Zum Teil sind größere Träger bzw. Verwaltungsgemeinschaften flexibler 

im Personaleinsatz (Personal aus anderen Einrichtungen des Trägers) und internen 

Überlegungen, wie man den personellen Bedarf des Kindes abdecken kann. 

Die Interdisziplinäre Frühförderstelle „Kleiner Prinz“ meldet mittlerweile zurück, an 

der Kapazitätsgrenze angekommen zu sein. Anfragen werden z.T. abgelehnt oder 

können nicht mehr zeitnah umgesetzt werden. Die Frühförderstelle in Hermsdorf 

konnte nach langer Suche eine freie Stelle nachbesetzen. Somit wird auch im Be-

reich der ambulanten Frühförderstellen der Fachkräftemangel deutlich, wie er in an-

deren Bereichen der Kitas bereits schon länger ersichtlich ist. Die Personalfluktuation 

hat in den vergangenen Jahren auch im ambulanten Bereich deutlich zugenommen.  

 

Das Land Thüringen hat ab 01.01.2023 den IntegriertenTeilhabePlan-FrühKi  - ITP 

FrühKi (gesetzlich vorgeschriebenes standardisiertes Bedarfsermittlungsinstrument 

nach ICF-CY für Eingliederungshilfebedarfe) verbindlich eingeführt. Damit wurde ein 

weiterer Schritt in der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Rahmen der Ein-
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gliederungshilfe gegangen. Der Landkreis Saale-Holzland hat sich hier entschieden, 

den Erst-ITP durch das Jugendamt/Integrationsdienst zu erstellen. Damit verbunden 

ist sowohl eine umfangreiche Bedarfsermittlung, welche wesentlich mehr Klienten-/ 

Elternarbeit, Hospitationen, Gespräche mit Kitas sowie Dokumentationen im Prüfpro-

zess erforderlich machen. Gesamtplangespräche und Teilhabeplangespräche im lau-

fenden Verfahren müssen deshalb regelmäßig erfolgen (i.d.R. jährlich), so dass das 

gesamte Verfahren für jeden Antrag auf Frühförderung somit deutlich umfangreicher 

wird. Daraus ergibt sich ebenfalls ein enger Abstimmungsbedarf mit den Kita-

Trägern/ Kita´s vor Ort, wie dieses Verfahren in der Praxis umgesetzt und gelebt 

werden kann. Sowohl das Jugendamt/ Integrationsdienst als auch die Träger sind 

aktuell dabei, ihre Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren. Der Integrationsdienst 

erarbeitet gerade feste Verfahrensabläufe und einheitliche Dokumente für die Arbeit 

mit dem ITP FrühKi im Landkreis.  

Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen bezüglich Frühförderung (ambulant, 

mobil, Komplexleistung, teilstationär, Zusatzbetreuung Regel- und integrative Kita) 

werden nur noch über das Thüringer Landesverwaltungsamt, im Einvernehmen mit 

dem örtlichen Eingliederungshilfeträger und dem Träger des Leistungserbringers er-

stellt.  

Es ist hervorzuheben, dass alle Kindertageseinrichtung das Angebot der Fachkraft 

für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (siehe Kapitel 4) kennen und vorrangig nutzen. 

Außerdem kann in diesen Prozessen die Kitafachberatung (siehe Kapitel 7.3) in be-

stimmten Fällen einbezogen werden. 

Ebenso sollte für die konzeptionelle Ausgestaltung von Inklusion in den Einrichtun-

gen und die bedarfsgerechte Umsetzung der Eingliederungshilfe die pädagogische 

Fachberatung in Anspruch genommen werden, da eine nachhaltige Implementierung 

der UN-Behindertenrechtskonvention in allen Bereichen notwendig ist. Inklusion ist 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, welche gleichermaßen in der täglichen fachli-

chen Arbeit der Kindertagesstätten verankert werden muss. 

6 Bereitstellung von Plätzen für Kinder aus Fremdgemein-
den/Zweckvereinbarungen 

Im § 5 ThürKigaG ist das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern verankert. Jede Kinder-

tageseinrichtung und -tagespflege weist ein individuelles abgestimmtes Konzept auf, 
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welches die Möglichkeit eröffnet, die Bedarfe und Vorstellung der Eltern für ihre Kin-

der optimal umzusetzen. Eine weitere Priorität stellt die Vereinbarkeit von Berufsweg 

und Wohnort dar.  

Derzeit befinden sich 531 Kinder im SHK, welche aus anderen Gemeinden, Land-

kreisen oder Bundesländern betreut werden (Fremdbelegung). Die Verwaltungsge-

meinschaft Dornburg-Camburg betreut 116 Kinder aus Fremdgemeinden. Die VG 

südl. Saaletal weist den zweithöchsten Anteil mit 74 Kinder aus.  

Eine auffällige Veränderung im Vergleich zur Bedarfsplanung 2022/2023 wurde in 

der VG Heideland-Elstertal-Schkölen ersichtlich. 17 Kinder nehmen den Anspruch 

einer Fremdbelegung aus einem anderen Bundesland wahr. Entgegengesetzt gehen 

16 Kinder in einem anderen Bundesland der Betreuung in einer Kita nach. Letztes 

Jahr wurde jeweils ein Kind in der Planung erhoben. Die Ermittlung der Finanzie-

rungszuweisung stellt eine große Herausforderung dar. Laut SGB VIII regelt die Fi-

nanzierung der Kindertageseinrichtungen das jeweilige Landesrecht. Im Hinblick auf 

die Tagespflege existieren zwar Vorgaben, finale Ausgestaltungen hängen jedoch 

vom Gesetzgeber des jeweiligen Landes ab. Entsprechend sind die Verantwortlich-

keiten, die Strukturen sowie die Finanzierungshöhe in Deutschland höchst unter-

schiedlich. 

614 Kinder werden außerhalb oder in anderen Kommunen des SHK betreut. 36 Kin-

der, welche in Dornburg-Camburg gemeldet sind sowie 51 Kinder wohnhaft im südli-

chen Saaletal besuchen eine Einrichtung in Jena. Diese hohe Anzahl ist weiterhin 

Ausdruck der Platznot der letzten Jahre, als auch dem Zuzug junger Familien von 

Jena in den Landkreis zuzuschreiben, welche vorerst ihre Kinder weiter in der Jenaer 

Betreuung lassen. 

 

In der Tagespflege werden acht Kinder in Tagespflegestellen in Jena betreut. Von 

den derzeit insgesamt 26 Kindern in der Tagespflege im Kreis kommen 21 Kinder 

aus dem SHK, fünf Kinder von außerhalb. Davon werden vier in Dorndorf-Camburg 

und ein Kind im südlichen Saaletal betreut.  
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7 Rahmenbedingungen 

Damit Kinder eine Teilhabe- und Bildungschance erhalten, müssen neben den erfüll-

ten Rechtsansprüchen die Angebote und Gegebenheiten im Einklang sein, um eine 

kindgerechte Tagesgestaltung zu ermöglichen.  

7.1 Personalausstattung 

Entsprechend § 16 Abs. 3 Satz 1 ThürKigaG wird ersichtlich, dass zur Wahrung des 

Kindeswohls eine hinreichende Ausstattung einer Kindertageseinrichtung mit päda-

gogischen Fachpersonal erforderlich ist. Die Berechnung des Personals basiert auf 

dem Alter der zu betreuenden Kindern, deren Betreuungsumfang, zusätzlichen Auf-

wand der Leitungskräfte und Mehrbedarfen. Mit dem weiterhin erfolgten Einverständ-

nis der zuständigen Kommunalverwaltungen weist das Jugendamt diesen aus. Zum 

einen ist die Berechnung nach dem ThürKigaG unübersichtlich, zum anderen birgt 

die gemeinsame Absprache hierzu mit allen Beteiligten sowohl finanziell als auch 

personell hohe Planungssicherheit. Anhand einer umfänglichen täglichen Betreu-

ungszeit von neun Stunden findet die Personalberechnung statt. Werden Kinder 

nach den Regelungen des Betreuungsvertrages oder des Aufnahmebescheids in 

Verbindung mit der jeweiligen Satzung länger oder kürzer betreut (z.B. 9/10/11 Stun-

den tägliche Betreuungszeit pro Kind), ergibt sich ein anderer Personalschlüssel. 

Dieser ist entsprechend anzupassen und zu berücksichtigen.  

Der durchschnittlich ermittelte Personalbedarf für den SHK entspricht laut der Be-

darfsanalyse aufgerundet 502,5 Vollzeitbeschäftigte. Vergleichsweise 14,5 VbE 

weniger zum Vorjahr. Insgesamt werden derzeit 611 Fachkräfte in dem Bereich, 

davon 32 männliches pädagogisches Personal mit dieser VbE beschäftigt. Eine 

Fachkraft arbeitet im Durchschnitt 35,3 h/Woche, eine Stunde mehr als im vergangen 

Jahr. Die Gesamtanzahl der pädagogischen Fachkräfte ist im Vergleich zum voran-

gegangen Planungsjahr um acht Fachkräfte gestiegen. Ein Grund ist der Gesetzes-

änderung des ThürKigaG geschuldet. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit be-

trägt einheitlich nach dem Gesetz 39 Stunden/Woche, statt bisher 39, 39,5 oder 40 

Stunden wöchentliche Arbeitszeit. 

Laut Personalberechnung 2023/2024 müssen die wöchentlichen Stunden auf 32 re-

duziert werden, um eine gleichbleibende Personalausstattung zu gewährleisten. Eine 

deutliche Verschiebung ist erkennbar. Es wurde mehr Personal eingestellt, jedoch 
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sind die VbE weniger geworden, ein Ergebnis der zurückgegangen Anmeldungen in 

den Einrichtungen. Hinzu kommt die Anpassung des Personalschlüssels seit dem 

28.04.2023. Einerseits werden durch den gestiegenen Personalschlüssel mehr 

Fachkräfte benötigt. Trotz dieser Verschiebung ist dennoch ein hoher Fachkräfte-

mangel und Fluktuation nach wie vor spürbar. Bis 2030 rechnen Studien sogar mit 

bis zu 230.00 fehlenden Fachkräften in Deutschland.6 

Aus den Gesprächen mit den Leitungskräften wurde in jeder Planungsregion der Be-

darfsplanung das geringe Personal immer wieder thematisiert (circa 90%). Der Fach-

kräftemangel löst große Unzufriedenheit aus. Permanente Ausfälle, Aushelfen in den 

anderen Einrichtungen, Langzeitkranke, keine qualitativen Bewerbungsschreiben 

lassen den Arbeitsprozess im bürokratischen Bereich leiden. Die Funktion einer Lei-

tungskraft kann kaum ausgeübt werden, die Qualität leidet immens. Neben der teil-

weisen Einschränkung der Leitungsaufgaben wirkt sich der Fachkräftemangel auf 

das ganze Gruppengeschehen aus. 

Neben dem hohen Mangel an erzieherischen Fachkräften für die reguläre Kita-

Platzversorgung fehlt es genauso intensiv an Fachpersonal für die Förderung und 

Abdeckung des behinderungsbedingten Mehraufwandes im Rahmen einer Zusatzbe-

treuung. Aus diesem Grund können vorhandene integrative Plätze nicht besetzt wer-

den, werden jedoch in den Kapazitäten laut Betriebserlaubnis stets berücksichtigt.  

In einer Kita wurde ein erhöhter Krankenstand festgestellt, nachdem die Corona 

Pandemie beendet wurde. Neben der Qualität der Aufgabenbewältigung der Lei-

tungskräfte sinkt zeitgleich die Qualität der pädagogischen Arbeit im Gruppenge-

schehen. Aufgrund dessen können keine geistigen Erholungsphasen eintreten – wel-

che Folgen hat das für die Gesundheit der Erzieher*innen? 

Seit circa zwei Jahren ist ein ständiger Personalmangel/Krankenstand in einer weite-

ren Einrichtung vertreten. Beispielsweise waren in den ersten beiden Quartalen des 

Jahres 2023 weniger als die Hälfte des Zeitraumes alle Fachkräfte anwesend. Bei 

Ausfall von Küchen- und Reinigungspersonal müssen die Fachkräfte zusätzliche die-

se Aufgaben übernehmen. Während der Gesprächsrunde für die Bedarfsplanung 

berichtete eine Leitungskraft, dass in der Einrichtung sieben Stellen unbesetzt sind – 

vier Langzeitkranke und drei zusätzlich unbesetzte Stellen. 

                                            
6 vgl. www.deutscher-kitaverband.de, 2022, S1f. 
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Die Schwierigkeiten, welche bei der Fachkräftegewinnung bestehen, haben sich im 

Vergleich des letzten Jahres nicht geändert, eher die Unzufriedenheit erhöht. 

Perspektivisch werden noch mehr pädagogische Fachkräfte benötigt. Jedoch werden 

sie nicht im adäquaten Maße ausgebildet und stehen fürderhin nicht zur Verfügung. 

Wenn Personal gewonnen wird, entsteht dafür an anderer Stelle eine Lücke und folg-

lich neuer Bedarf. An der – inzwischen nur noch vom Land Thüringen finanzierten, 

gem. §28 (2) ThürKigaG – praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PiA) konnten in 

diesem Kita-Jahr insgesamt acht Einrichtungen mit jeweils einer auszubildenden 

Person teilnehmen. Eine Verdoppelung seit 2021. Jedoch hat dieses Personalgewin-

nungsinstrument für den SHK kaum Veränderung gebracht und wird in dieser Form 

das zukünftige Problem nicht maßgeblich lösen.  

Zusammenfassend werden laut tatsächlichen Anmeldungen 502,5 VbE für die Per-

sonalberechnung 2023/2024 einkalkuliert. Jedoch müssen im SHK 3.694 Plätze zur 

Erfüllung des Rechtsanspruches gem. § 2 ThürKigaG zur Verfügung gestellt werden. 

Die Platzdifferenz (278 Plätze) für z.B. unvorhergesehene Bedarfe beinhaltet zusätz-

lich 40,89 VbE. Ein paradoxer Werdegang angesichts des Fachkräftemangels und 

des Sicherstellen des Rechtsanspruches. Die Folgen sind gravierend:  

Betreuungszeiten müssen gekürzt werden, Kita-Teams arbeiten an der Belastungs-

grenze und es droht die Beeinträchtigungen der gesamten Qualität in Kindertages-

einrichtungen. 

„Um dem Fachkräftemangel zu begegnen und gleichzeitig einem modernen Ansatz 

der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) gerecht zu werden, for-

dert der Deutsche Kitaverband in allen Kindertagesstätten den Wechsel hin zu mul-

tifunktionalen Teams. Ziel ist es, mithilfe von Kräften mit unterschiedlichen Ausbil-

dungshintergründen den aktuellen reinen Fachkraftschlüssel als Personalschlüssel 

zu etablieren. So schaffen die Träger dringend benötigte Spielräume bei der qualifi-

zierten Besetzung aller Stellen und bringen gleichzeitig mehr Vielfalt in die Kitas.“ 7 

Die Vorstellung des Deutschen Kitaverbandes der Fachkräfteoffensive spiegelt sich 

im SHK und zeigt bereits erste Etablierung einer Multiprofession. In der nächsten 

grafischen Darstellung wird verdeutlicht, welche pädagogischen Berufsabschlüsse 

derzeit vertreten sind. 

 

                                            
7 vgl. www.deutscher-kitaverband.de, 2022, S2. 
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7.2 Öffnungs- und Betreuungszeit 

Die Kindertageseinrichtungen im SHK haben überwiegend eine Kernöffnungszeit von 

11 Stunden pro Werktag. Die Träger passen selbstständig ihre Öffnungszeiten in Ab-

hängigkeit der personellen Ressourcen, an. Diese orientieren sich wiederkehrend im 

laufenden Kita-Jahr an den Bedürfnissen der Eltern und Lebensrhythmus der Kinder. 

Es wurde angegeben, dass die tägliche Öffnungszeit bei 72% der Einrichtung 06.00 

Uhr – 17.00 Uhr betrug. 84 % der Einrichtungen schlossen zwischen 17.00 Uhr und 

18.00 Uhr, nur 6 % bereits am Nachmittag um 16.30 Uhr.  

7.3 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Fachberatung) 

Gemäß § 79 SGB VIII obliegt dem Saale-Holzland-Kreis als örtlichen Träger der Ju-

gendhilfe die Gesamtverantwortung für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der 

Qualität durch geeignete Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung. Um dieser Auf-

gabe gerecht zu werden, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet eine be-

darfsgerechte Fachberatung anzubieten bzw. zu gewährleisten (gem. § 11 Thür-

KigaG). Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe haben nach dem Subsidiaritäts-

prinzip grundsätzlich ebenfalls die Möglichkeit Fachberatung anzubieten. Um nach 

einer solchen Übertragung weiterhin die Qualität der Fachberatung gewährleisten zu 

können, wurden durch den Jugendhilfeausschuss (Beschluss-Nr. JHA 102-19/18) 

Qualitätsstandards für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen beschlossen. 
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Dadurch hat der Jugendhilfeausschuss die Fachberatung an das Jugendamt des 

Saale-Holzland-Kreises, dem Johanniter-Unfallhilfe e. V. Regionalverband Ostthürin-

gen, der Arbeiterwohlfahrt Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen mbH, der Diako-

nie Mitteldeutschland, Der Paritätische Wohlfahrtsverband (Der Paritätische) Thürin-

gen und dem DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. übertragen. 

Das ThürKigaG definiert in § 11 Abs. 2 die Aufgabe der Fachberatung als Unterstüt-

zung der Weiterentwicklung von Qualität der frühkindlichen Bildung, Erziehung und 

Betreuung in den Kindertageseinrichtungen. 

Fachberatung gem. § 11 ThürKigaG durch das Jugendamt 

Jede Kindertagesstätte im Saale-Holzland-Kreis ist einmalig. Dies erfordert eine indi-

viduelle und feinfühlige Begleitung jeder einzelnen Einrichtung durch die Fachbera-

tung, um gemeinsam Konzepte und Lösungen zu erarbeiten. Fachberatung durch 

das Jugendamt nehmen 24 Kindertagesstätten in Anspruch.  

Eine Sonderstellung nimmt hierbei der Betriebskindergarten Bildungs- und Familien-

zentrum VACOM ein. Er ist nicht Teil der Bedarfsplanung und hat somit keinen An-

spruch auf Finanzierung über öffentliche Mittel nach dem ThürKitaG. Im Rahmen un-

serer Gesamtverantwortung zur Sicherung der Qualität in den Einrichtungen bietet 

der öffentliche Jugendhilfeträger dennoch Fachberatung für diese Kita an. Darüber 

hinaus hat die Einrichtung keinen Anspruch auf weitere öffentliche Förderung. 

Folgende Kindertageseinrichtungen nehmen Fachberatung nach § 11 ThürKigaG in 

Anspruch: 

Jugendamt 

1. Integrative Kita "Saaletalzwerge" Dorndorf-Steudnitz 
2. Kindertagesstätte "Holzlandwichtel" Tautenhain 
3. Kita "Dornröschen" Dornburg 
4. Kita "Freche Früchtchen" Bobeck 
5. Kita "Gänseblümchen" Dothen 
6. Kita "Heideknirpse" Königshofen 
7. Kita "Kleine Strolche" Stiebritz 
8. Kita "Kneippzwerge" Milda 
9. Kita "Mühltalspatzen" Weißenborn 
10. Kita "Pfiffikus" Hermsdorf 
11. Kita "Pumuckl" Golmsdorf  
12. Kita "Raupe Fridolin" Weißbach 
13. Kita "Reichenbacher Rasselbande" Reichenbach 
14. Kita "Sonnenschein" Camburg 
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15. Kita "Spatzennest" Serba 
16. Kita "Villa Kunterbunt" Renthendorf 
17. Kita "Waldwichtel" Porstendorf 
18. Kita "Wethauspatzen" Hainchen 
19. Kita "Zwergenhäuschen" Großlöbichau 
20. Berufs- und Familienzentrum VACOM 
21. Kita "Zwergenland" Trockenborn – Wolfersdorf 
22. Kita "Kinderland" Stadtroda 
23. Kita "Max und Moritz"  Hermsdorf 
24. Kneipp®-Kiga am Waldkrankenhaus Eisenberg 

 

AWO 

1. Integr. Kita "Sonnenschein" Stadtroda 
2. Kita „Knirpsenland“ Bad Klosterlausnitz 
3. Kinderkrippe „Clementinenhaus“ Crossen 
4. Kita „Elstertalspatzen“ Hartmannsdorf 
5. Integr. Kita „Holzlandknirpse“ Hermsdorf 
6. Kahla "Tranquilla Trampeltreu" 
7. Kneipp Kita „Marienkäfer“ Mörsdorf 
8. Kita „Tälerspatzen“ Ottendorf 
9. Kita „Parkwegmäuse“ Hainspitz 
10. Kiga „Zwergenhügel“ Quirla 
11. Kita „Regenbogen“ Eisenberg 
12. Kiga „Rappelkiste“ Schlöben 
13. Kita „Spatzennest“ Eisenberg 
14. Kita „Gangeldorfer Sonnenkinder“ St. Gangloff 
15. Kita „Zwergenland“ Eisenberg 
 

DRK 
1. Kita „Bunte Welt“ Kahla 
2. Kita „Sterntaler“ Tautenburg 
3. Kita „Wirbelwind“ Tröbnitz 

 

Johanniter 
1. Kinderkrippe „Knirpsenbude“ Eisenberg 
2. Kita „Marienkäfer“ Eisenberg 

 

Diakonie 
1. Kita „Geschwister Scholl“ Kahla 
2. Kita „Villa Kunterbunt“ Schkölen 

 

Der Paritätische 

1. Kita "Geunitzer Zwergenhaus" Geunitz 
2. Kita "Haus der kleinen Strolche" 
3. Kita "Hummelnestchen" Hummelshain 
4. Kita "Marienkäfer" Orlamünde 
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5. Kita "Nesthäkchen" Freienorla 
6. Kita "Schlossberggeister" Kleinpürschütz 
7. Kita "Sonnenschein" Großeutersdorf 
8. Kita "Sonnenschein" Rothenstein 
9. Kita "Villa Kunterbunt" Laasdorf 
10. Kita "Wichtelparadies" Gumperda 
11. Kita "Wiesenteichstrolche" Altendorf 
12. Kita "Waldgeister" Frauenprießnitz 
13. Kita "Zöllnitzer Spatzen" 
14. Kita "KH Sausewind" Bürgel 
15. Kinderhaus "Kunterbunt" Camburg 
16. Kita „Waldkindergarten“ Stadtroda 
 
In den Bedarfsplanungsgesprächen wurde die Qualität in Kindertageseinrichtung 

wiederkehrend thematisiert. Die Leitungskräfte hoben die Wichtigkeit einer Fachbe-

ratung vor Ort hervor. Zurückblickend auf die letzten zweieinhalb Jahre muss der 

hohe Bedarf der Fachberatung akzentuiert werden. Aufgrund der vergangenen 

Maßnahmen der Eindämmung, immer knapp werdenden Ressourcen sind Fachbe-

ratungen unerlässlich, um eine gute pädagogische Arbeit der Führungs- und Fach-

kräfte vor Ort und tägliche relevante Aufgaben, wie der Kindeschutz, sicherzustel-

len. Mit Hilfe der fachlichen Unterstützung stellt sie eine Schlüsselrolle dar - Fachbe-

ratung ist im pädagogischen Kontext ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung 

und Qualitätsentwicklung. 

7.4 Elternbeiträge 

Für den Besuch einer Kindertageseinrichtung sind geleistete Elterngebühren im Lau-

fe des letzten Kita-Jahres erneut gestiegen. Dies werden wie folgt erhoben: 

- Für Kinder im Alter von 1-3 Jahren zwischen 100,00 € und 262,00 €, was ei-

nen Durchschnitt von 207,68 € ergibt 

- Für Kinder zwischen 3 Jahren – Schuleintritt liegen die Gebühren zwischen 

100,00 € und 222,00 €, was einen Durchschnitt von 182,69 € ergibt 

Unter Betrachtung der durchschnittlichen Elternbeträge im vergangen Jahr fand eine 

Erhöhung der unter Dreijährigen um 11,88 € statt. Die Ermittlung des Durchschnittes 

muss hierbei als hypothetischer Wert Betrachtung finden. Eine Gebühr von 100,00 € 

entspricht keineswegs der Norm und definiert somit den Mittelwert deutlich zu nied-

rig.  
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Elternbeiträge sollen gem. § 29 (2) ThürKigaG sozialverträglich, nach Betreuungsum-

fang sowie nach Einkommen und/oder der Anzahl der Kinder gestaffelt werden. Alle 

Kindertageseinrichtungen im SHK nehmen die beschriebene Staffelung vor. (siehe 

Vergleich § 90 SGB VIII) Die Auswahl der Faktoren der Differenzierung treffen die 

Träger eigenständig. Bereits fanden und finden dieses Jahr Erhöhungen in Teilen der 

VG Heideland-Elstertal-Schkölen sowie VG Dornburg Camburg statt. 

7.5 Elternbeiratswahl 

Gemäß §12 ThürKigaG haben Eltern „das Recht, einen Elternbeirat zu bilden. Über 

dieses Recht sind die Eltern durch den Träger der Kindertageseinrichtung zu infor-

mieren. Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Eltern und ihrer Kinder.“ 

Dieses Jahr laden die Träger wieder für die regelmäßige Wahl der Elternvertretung 

für die zweijährige Legislatur ein. Die Wahl hat bis zum 30. September nach Ablauf 

des Kindergartenjahres stattzufinden. Nach § 13 ThürKigaG i.V.m. § 2 ThürKitaVO 

erfolgt: 

 die Wahl der Gemeinde- oder Stadtelternsprecher*innen (kreisfreie Stadt) und 

ihrer Vertreter*innen nach Möglichkeit bis zum 31. Oktober 2023, 

 die Wahl der Kreiselternsprecher*innen und ihrer Vertreter*innen nach Mög-

lichkeit bis zum 30. November 2023, 

 die Durchführung der Wahlen zur Landeselternvertretung im Dezember 2023. 

Im Anschluss wird ein beratendes Mitglied der gesamten Elternvertretung in den Ju-

gendhilfeausschuss entsendet. (Vgl. § 13 (2) ThürKigaG) 

8 Aktuelle Projekte im SHK 

Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen“ – Professioneller Umgang mit Hete-

rogenität in Kindertageseinrichtungen (2023 – 2025) 

Derzeit nehmen drei Kindertageseinrichtungen im Saale-Holzland-Kreis an dem Mo-

dellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen“ teil: 

1. Integrative Kindertageseinrichtung „Saaletalzwerge“ Dorndorf-Steudnitz 

2. Kindertageseinrichtung „Kinderhaus Sausewind“ Bürgel 

3. Integrative Kindertageseinrichtung „Bunte Welt“ Kahla 
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Diese werden auch im Kita-Jahr 2023/24 fortgeführt.  

Über das Landesförderprogramm wurden zusätzliche Mittel (für Personal, Fortbil-

dung, Reisekosten, Arbeitsmittel, u.ä.) zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieser Tatsa-

che war es den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen möglich, zusätzliches Per-

sonal zu finanzieren. Somit konnten in allen drei Kindertageseinrichtungen soge-

nannte Steuerungsteams gegründet werden. Die ausgewählten pädagogischen 

Fachkräfte wurden zum größten Teil aus den jeweiligen Teams ernannt und durch 

die Fördermittel konnten zusätzliche Fachkräfte beschäftigt werden, um die Freistel-

lung des Steuerungsteams zu kompensieren. Dies hatte zum Vorteil, dass die Steue-

rungsgruppe zum einen die Teams kannten (und somit langwierige Teamkennlern-

prozesse umgangen worden sind) und zum anderen der Sozialraum bekannt war. So 

war es den Steuerungsgruppen bereits von Anfang an möglich, an die Bedarfe der 

Kinder und Familien anzuknüpfen und auf soziokulturelle und sozioökonomische 

Herausforderungen bedarfssensibel einzugehen. Dies gilt als empfehlenswert und 

wurde von den Kindertageseinrichtungen als positiv bewertet. Ein Steuerungsteam, 

welches extern und neu eingestellt wurde, hatte eher Schwierigkeiten im Team anzu-

kommen sowie die Bedarfe der Kinder und Familien zu überblicken.  

Durch die Förderung von Personalkosten und die Installierung der Steuerungsteams 

konnten die jeweiligen pädagogischen Fachkräfte aus dem Gruppengeschehen her-

ausgelöst werden, um sich den Bedarfen der einzelnen Kinder und Familien zu wid-

men. Dieses Modell erwies sich als äußerst effizient und qualitätsverbessernd. Das 

Steuerungsteam kann sich ausschließlich auf die Aufgabe konzentrieren, welche 

Teamberatung, das Vorantreiben von Schutzprozessen, Verbesserung der Partizipa-

tion, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes, Öffentlichkeitsarbeit usw. umfas-

sen. Folglich entstand eine Kultur der Achtsamkeit im Team der pädagogischen 

Fachkräfte sowie unter den Kindern. Dieses Modell hat sich als sehr wertvoll und be-

reichernd erwiesen und es ist zu empfehlen, dies in der Form weiter zu fördern. Der 

Schwerpunkt im Saale-Holzland-Kreis liegt weniger auf Migration, sondern vielmehr 

auf sozioökonomischen und sozialen Herausforderungen.  

Die Rückmeldungen seitens der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen waren 

durchweg positiv. Durch das Projekt „Vielfalt vor Ort begegnen“ gab es einen Zuge-

winn an personellen und materiellen Ressourcen sowie Qualität in der frühkindlichen 

Bildung. Die pädagogischen Fachkräfte berichten von einer hohen Steigerung der 
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Qualität, der Achtsamkeit und dem Bewusstsein im Umgang mit Kindern in Bezug auf 

Schutzprozesse. Der Förderzeitraum ist auf den 31. Dezember 2025 begrenzt – aus 

diesem Grund muss nochmals auf die Wichtigkeit und den hohen Wert des Projekts 

hingewiesen werden. Außerdem muss angeregt werden, dass bei den Trägern zum 

Ende des vorigen Projektdurchlaufs große Unsicherheiten bezüglich des Personals 

und deren Weiterbeschäftigung bestanden.  

Fortführung des Bundesprogramms „Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel 

zur Welt ist“ als Landesprogramm 

Im Saale-Holzland-Kreis nimmt momentan die Kindertageseinrichtung „Kinderhaus 

Sausewind“ Bürgel am Landesprogramm (bisher Bundesprogramm) „Sprach-Kita“ 

teil. Das Bundesprogramm war ursprünglich bis zum 31.Dezember 2022 befristet. 

Aufgrund der positiven Rückmeldung seitens Bund und Länder wurde eine Über-

gangsphase bis zum 30. Juni 2023 eingerichtet. Um einen nahtlosen Übergang zu 

schaffen, war es notwendig, dass die (Vorhabens-)Träger einen vorzeitigen Maß-

nahmebeginn beantragen. Zum derzeitigen Stand kann eine Projektförderung bis 31. 

Dezember 2023 in Aussicht gestellt werden.  

Seit 2016 gelten sogenannte „Sprach-Kitas“ als Teil der Qualitätsentwicklung im Be-

reich sprachlicher Bildung in der frühkindlichen Bildung. Das Programm beinhaltet 

und verknüpft drei inhaltliche Kernpunkte miteinander: inklusive Pädagogik, alltagsin-

tegrierte sprachliche Bildung und die Zusammenarbeit mit Familien. Der Kinderta-

geseinrichtung „Kinderhaus Sausewind“ in Bürgel wurde eine zusätzliche Fachkraft 

zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde die Kindertageseinrichtung sowie die 

„Sprach-Fachkraft“ von einer externen Fachberatung begleitet. Das Programm hat 

eine große Bedeutung für die Qualitätsentwicklung.  

Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ 

Projekt: Thüringer Eltern-Kind-Zentrum 

Auch im Kita-Jahr 2023/2024 wird die Kindertageseinrichtung „Pfiffikus“ in Hermsdorf 

an dem Projekt „ThEKiZ“ teilnehmen. Das Projekt ist vom 01.01.2023 – 31.12.2023 

befristet. Ein Antrag auf Zuwendung zum Landesprogramm „LSZ“ für das Haushalts-

jahr 2024 ist bis 06.10.2023 einzureichen. 
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Die Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Schkölen hat für kommendes Jahr 

Interesse bekundet ebenfalls ein Thüringer Eltern-Kind-Zentrum zu werden. Laut Ein-

richtungsleitung sind die Bedarfe in der Stadt Schkölen vorhanden. Diese wurden 

durch eine Elternbefragung ermittelt. Eine Antragsskizze muss bis zum 06.10.2023 

erfolgen. Der Plan der Einrichtung sieht folgendermaßen aus: durch den Bau eines 

Nebengebäudes würde zusätzlicher Raum für Angebote geschaffen werden. Zum 

Beispiel Kinderyoga könnte durch die ortsansässige Physiotherapie, generations-

übergreifendes Arbeiten angeboten werden. Die Einrichtung würde Krabbelgruppen 

für junge Familien anbieten wollen, da es in der Umgebung Schkölen kaum bis keine 

Angebote in dieser Form gäbe. Außerdem würden sie die Arbeit mit den dort wohn-

haften Senioren erweitern, um das gemeinschaftliche Bücher-Lesen und Singen zu 

ermöglichen. 

Familienakademie Bürgel und Kita Sozialarbeit 

Die IFAP – Institut für angewandte Pädagogik e.V. bietet in Kooperation mit der Stadt 

Bürgel ein regionales familiäres Bildungsangebot in den Räumlichkeiten des Montes-

sori-Kinderhaus Bürgel an. Seit November 2021 ermöglicht die Familienakademie ein 

monatliches Veranstaltungsprogramm á zwei Stunden für Eltern, Großeltern, Päda-

gogen (circa 15 Teilnehmer). Mit Hilfe einer externen Fachkraft kann das spezifische 

fundierte Wissen an die Zielgruppe herangetragen und intensiviert werden. Themen 

des gemeinsamen Austauschs sind beispielsweise die Stärkung der Aspekte von 

Vielfalt, Chancengleichheit für alle Kinder oder Erziehungskompetenzen festigen.  

Durch eine zusätzliche pädagogische Fachkraft (35h/Woche) erhält die Akademie 

Unterstützung. Die Sozialarbeiter*in stellt weitere präventive Angebote zur Verfü-

gung, wie zum Beispiel Eltern-Café, Familienwanderung, Kontaktangebote für Fami-

lie bei erzieherischen Fragen oder Themenabende.  

Das familienunterstützende Angebot erhielt von den bisherigen Teilnehmer*innen nur 

positive Rückmeldungen. Der Fortführungsbedarf für ein dauerhaftes Bildungsange-

bot ist somit gegeben und soll zukünftig fester Bestandteil des Familienzentrums 

Bürgel werden. 
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9 Fazit 

Der Saale-Holzland-Kreis bietet für Kinder ab drei Monaten bis zum Schuleintritt ein 

vielfältiges Betreuungsangebot, vorgehalten von einer breiten Trägervielfalt, welche 

unterschiedliche pädagogische Ansätze und Konzepte umsetzt. Besonders durch 

das Spektrum der aktuellen laufenden Projekte, befinden sich die Kindertageseinrich-

tungen im ständigen Wandel. Mit den Erweiterungen und Baumaßnahmen zur Schaf-

fung von weiteren Plätzen soll in den einzelnen Planungsregionen für weitere Entlas-

tung gesorgt werden. Für die Sicherung und Entwicklung von Qualität in Kinderta-

geseinrichtungen unterstützen die Fachberatungen in Landkreis das gesamte päda-

gogische Personal. Bedingt durch die prägenden letzten Jahre und der aktuellen 

Kriegssituation, benötigen die Einrichtungen eine gute Begleitung. Weiterhin soll per-

spektivisch der Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen noch weiter ausgearbeitet 

und eine zuständige Kinderschutzbeauftragte für jede Einrichtung ausgebildet wer-

den. Mit der Einführung des ITP – einem Instrument zur Bedarfsermittlung für die 

Eingliederungshilfe – zum 01.01.2023, wurde ein weiterer Schritt für die Umsetzung 

des Bundesteilhabegesetzes im Rahmen der Eingliederungshilfe gegangen. 

Insgesamt liegt die Versorgungsquote im SHK bei 89% und stellt somit ausreichend 

erforderliche Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruchs gem. § 2 ThürKigaG zur Ver-

fügung. Für Kinder mit besonderem Förderbedarf und/oder mit (drohender) Behinde-

rung werden Maßnahmen und Betreuungsplätze vorgehalten, um eine inklusive Be-

treuung in Integrativen- und Regelkindertageseinrichtungen zu sichern.  

Die weiterhin sinkende Tendenz der Geburtenentwicklung der vergangenen zwei 

Jahre führt sich kontinuierlich fort. Vor allem die Regionen der VG südliches Saaletal 

und VG Hügelland-Täler verzeichnen den höchsten Rückgang. Geburtenstarke Jahr-

gänge verabschieden die Kindertageseinrichtungen und Neuanmeldungen kommen 

gering nach. Dadurch führt es im Moment zur Überlastung in der Einschulungsphase 

und zur Entspannung im Kita Bereich. Auch die Tagespflege spürt den demografi-

schen Wandel. Die Auswirkungen der geringen Anmeldung löst große Unsicherheit 

für das weitere Bestreben aus.  

In den erfüllenden Gemeinden Eisenberg und Bürgel äußert sich der Trend jedoch 

positiv, ein Zuwachs der Geburten ist in den letzten Jahren erkennbar. 

Bei der Auswertung der Bedarfsplanung 2023/2024 wird ersichtlich, dass in einigen 

Regionen, vor allem in den Regionen EG Stadtroda, VG Heideland-Elstertal-
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Schkölen, EG Bad Klosterlausnitz, VG Hermsdorf, kaum Kapazitäten an Kita-Plätzen 

vorhanden sind. Trotz sinkender Geburtenentwicklung ist dies eine Problematik im 

Landkreis. Hinzukommend fehlt es trotz erhöhter Einstellung von Personal in dem 

Berufsfeld an Fachkräften. In den Einrichtungen, welche für die Förderung und Ab-

deckung des behinderungsbedingten Mehraufwandes im Rahmen einer Zusatzbe-

treuung zuständig sind, können freie Kapazitäten nicht immer angeboten werden. 

Das gleiche spiegelt sich in den Regelkindertageseinrichtungen wieder. 

Die Reserven der pädagogischen Fachkräfte sind teilweise ausgeschöpft. Frei wer-

dende Stellen können nicht nachbesetzt werden, weil auf dem Arbeitsmarkt kaum 

nachkommendes qualitatives Fachpersonal zur Verfügung steht. Ein Argument spie-

gelt den Werdegang der Ausbildung wieder. Hohe Fluktuation zu Lasten des Teams 

und der Kinder, Langzeitkranke sowie Unzufriedenheit sind zusätzliche Belastungs-

faktoren, um die Qualitätsanforderungen aufrechtzuerhalten. Es wird deutlich, dass 

die eigentlich geplanten Zahlen von den tatsächlichen Plätzen abweichen. Nach wie 

vor sind die Träger bemüht, das entsprechende Personal zu gewinnen. 

Weiterhin ist die kulturelle Vielfalt im SHK ein Themengebiet, welches weiterführende 

Unterstützung benötigt. Sprachbarrieren, kein qualifiziertes Personal, zusätzlicher 

Aufwand als Versuch die erforderliche Angebotsvielfalt zu halten, stellt das pädago-

gische Personal vor eine weitere Herausforderung.  

Neben dem aktuellen Fachkräftemangel ist dem Jugendamt die immer älter werden-

de Personalstruktur in den Kindertageseinrichtungen bewusst und muss perspekti-

visch weiterhin mit einbezogen werden. Jedoch waren in dem diesjährigen Ge-

sprächsrunden vor allem die Themenbereiche: Fachkräftemangel, Ausbleiben der 

Bewerber*innen, Langzeitkranke, Umgang mit Migrationskinder sowie der Geburten-

rückgang und die perspektivischen Auswirkung relevant. 
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I. Erforderliche Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruchs gem. § 2 ThürKigaG     
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VG Dornburg-Camburg 568 429 132% 110 115 5 309 24 443 13 456 80% 20% 

EG Bürgel 180 146 123% 23 34 2 110 10 143 4 148 82% 18% 
VG Heideland-Elstertal-
Schkölen 314 330 95% 67 114 1 215 20 302 9 311 99% 1% 

EG Eisenberg 598 484 124% 71 93 1 390 34 495 15 510 85% 15% 

EG Bad Klosterlausnitz 417 353 118% 49 38 6 309 24 382 11 394 94% 6% 

VG Hermsdorf 570 488 117% 33 39 0 449 34 516 15 531 93% 7% 

EG Stadtroda 292 299 98% 29 70 1 228 19 276 8 284 97% 3% 

VG Südliches Saaletal 609 526 116% 74 70 10 446 23 543 16 559 92% 8% 

VG Hügelland/ Täler 270 204 132% 34 25 1 178 12 224 7 231 85% 15% 

Stadt Kahla 334 238 140% 41 26 2 210 12 263 8 271 81% 19% 

Gesamt 4152 4312 96% 531 624 29 3659 212 3587 108 3694 89% 11% 

              * Kinder mit Rechtsanspruch § 2 ThürKigaG unter Berücksichtung der Schulanfänger, betreute Kinder durch Fremdgemeinden/ Tagespflegepersonen 
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II. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen SHK im Jahr 2023/2024 

Einrichtungen 

Betriebserlaubnis 

Öffnungszeiten 

 Platzbedarf am Stichtag 01.07.2024 
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Gesamt 
davon 

u2 
davon 

u3* 
integrative 

Plätze 

 VG Dornburg-Camburg                                   

Camburg "Sonnenschein" 110 15   0 1 - SE 6:00 - 17:00 75 0 10 9 56 12 6 0 6 3 1 

Camburg "Kinderhaus Kunterbunt" 18 5   0 1 - SE 6:00 - 18:00 18 0 3 1 14 10 0 0 0 0 0 

Dornburg "Dornröschen" 80 15   0 1 - SE 6:00 - 17:00 35 0 2 5 28 9 0 0 0 2 2 

Dorndorf/ Steudnitz "Saaletalzwerge" 126 30   8 3M - SE 6:00 - 18:00 99 0 14 15 70 23 7 2 5 1 0 

Frauenprießnitz "Waldgeister" 53 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 36 0 4 6 26 7 0 0 0 0 0 

Tautenburg "Sterntaler" 22 3   0 1 - SE 6:30 - 16:30 14 0 0 2 12 3 0 0 0 0 0 

Stiebritz "Kleine Strolche" 44 12   0 1 - SE 6:00 - 17:00 36 0 1 6 29 9 0 0 0 0 0 

Porstendorf "Waldwichtel" 27 10   0 1 - SE 6:00 - 17:00 20 0 4 1 15 7 0 0 0 0 0 

Golmsdorf "Pumuckl" 55 10   0 1 - SE 6:00 - 17:00 51 0 2 8 41 5 0 0 0 0 0 

Großlöbichau "Zwergenhäuschen" 33 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 32 0 3 1 28 1 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 568 116 0 8     416 0 43 54 319 86 13 2 11 6 3 

 VG Heideland-Elstertal-
Schkölen                                   

Königshofen "Heideknirpse" 86 15   0 1 - SE  6:00-17:00 74 0 6 11 57 14 0 0 0 0 0 

Crossen "Clementinenhaus" 20 9   0 1 - 3,5 6:00 - 17:00 12 0 1 8 3 0 0 0 0 1 0 

Hartmannsdorf "Elstertalspatzen" 80 10   0 1 - SE 6:00 - 18:00 85 0 9 7 69 24 1 0 1 6 3 

Dothen "Gänseblümchen" 36 6   0 1 - SE 6:00 - 17:00 21 0 4 2 15 9 0 0 0 0 0 

Hainchen "Wethausspatzen" 42 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 29 0 3 2 24 11 0 0 0 0 0 
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Schkölen "Villa Kunterbunt" 50 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 49 0 8 13 28 9 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 314 56 0 0     270 0 31 43 196 67 1 0 1 7 3 

 VG Hermsdorf                                   

Hermsdorf "Pfiffikus" 115 20 25 3 3M - SE 6:00 - 17:00 107 0 15 13 79 26 3 1 0 1 1 

Hermsdorf "Holzlandknirpse"  214 36 0 22 3M - SE 6:00 - 18:00 160 0 15 23 122 48 8 0 8 40 0 

Hermsdorf "Max und Moritz" 45 8 0 0 1 - SE 6:00 - 17:00 45 0 1 5 39 9 0 0 0 0 0 

Reichenbach "Reichenbacher Rasselban-
de" 70 13 13 0 1 - SE 

6:00 - 17:00, Freitag 6:00 - 
16:00 60 0 6 8 46 12 4 0 4 0 0 

St. Gangloff "Gangeldorfer Sonnenkinder" 64 12 24 0 1 - SE 6:00 - 17:00 53 0 4 7 42 17 0 0 0 3 3 

Mörsdorf "Marienkäfer" 62 10 20 0 1 - SE 6:00 - 17:00 60 0 6 6 48 9 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 570 99 82 25     485 0 47 62 376 121 15 1 12 44 4 

 VG Hüggelland-Täler                                   

Weißbach "Raupe Fridolin" 40 6 11 0 1 - SE 6:00 - 17:00 30 0 4 5 21 7 0 0 0 0 0 

Renthendorf "Villa Kunterbunt" 39 6 12 0 1 - SE 6:00 - 17:00 28 0 4 4 20 3 0 0 0 0 0 

Ottendorf "Tälerspatzen" 58 9   0 1 - SE 6:00 - 18:00 54 0 8 6 40 8 0 0 0 0 0 

Tröbnitz "Wirbelwind" 89 15   4 1 - SE 6:30 - 17:00 84 0 10 18 56 23 0 0 0 9 1 

Trockenborn/ Wolfersdorf "Zwergenland" 44 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 36 0 6 4 26 10 1 0 1 0 0 

Zwischensumme 270 44 23 4     232 0 32 37 163 51 1 0 1 9 1 

 VG Südliches Saaletal                                   

Altenberga "Wiesenteichstrolche" 60 11 11 0 1 - SE 6:00 - 17:00 52 0 3 4 45 12 0 0 0 1 1 

Bucha "Haus der kleinen Strolche" 60 12   0 6M - SE 6:00 - 17:00 47 0 3 5 39 10 1 0 1 0 0 

Milda "Kneippzwerge" 63 12   0 1 - SE 6:00 - 17:00 40 0 4 2 34 13 2 0 2 0 0 

Zöllnitz "Zöllnitzer Spatzen" 51 8 18 0 1 - SE 6:00 - 17:00 54 0 3 8 43 7 1 0 1 0 0 

Geunitz "Geunitzer Zwergenhaus" 24 6   0 1 - SE 6:00 - 17:00 15 0 2 1 12 8 1 0 1 0 0 

Kleinpürschütz "Schlossberggeister" 42 6   0 1 - SE 6:00 - 17:00 39 0 3 6 30 8 0 0 0 0 0 

Gumperda "Wichtelparadies" 28 4   0 1 - SE 6:00 - 17:00 24 0 1 1 22 7 1 0 1 0 0 

Laasdorf "Villa Kunterbunt" 35 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 36 0 5 6 25 5 0 0 0 1 1 

Orlamünde "Marienkäfer" 75 11 11 0 1 - SE 6:00 - 17:00 41 0 3 6 32 12 3 1 2 2 2 
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Hummelshain "Hummelnestchen" 33 6   0 1 - SE 6:00 - 17:00 30 0 3 5 22 4 0 0 0 0 0 

Großeutersdorf "Sonnenschein" 37 6   0 1 - SE 6:00 - 17:00 30 0 3 5 22 8 0 0 0 0 0 

Rothenstein "Sonnenschein" 68 20   0 1 - SE 6:00 - 17:00 66 0 5 11 50 12 0 0 0 0 0 

Freienorla "Nesthäkchen" 33 8 15 0 1 - SE 6:00 - 17:00 31 0 4 5 22 6 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 609 118 55 0     505 0 42 65 398 112 9 1 8 4 4 

Erf. G. Bad Klosterlausnitz                                   

Serba "Spatzennest" 45 8 8 0 1 - SE 6:00 - 17:00 36 0 3 5 28 14 0 0 0 0 0 

Bad Klosterlausnitz "Knirpsenland" 131 26   0 6M - SE 6:00 - 17:00 121 0 15 20 86 24 2 0 2 0 0 

Weißenborn "Mühltalspatzen" 48 9   0 1 - SE 6:00 - 17:00 48 0 10 4 34 13 0 0 0 0 0 

Tautenhain ""Holzlandwichtel" 50 10   0 1 - SE 6:00 - 17:00 46 0 7 6 33 3 1 1 0 0 0 

Bobeck "Freche Früchtchen" 47 10 10 0 1 - SE 6:00 - 17:00 31 0 4 4 23 7 3 1 2 0 0 

Schlöben/ Schöngleina "Rappelkiste" 96 21 41 0 6M - SE 6:00 - 17:00 76 0 6 15 55 12 1 0 1 0 0 

Zwischensumme 417 84 59 0     358 0 45 54 259 73 7 2 5 0 0 

 Stadt Bürgel                                   

Bürgel "Sausewind" 180 30 64 3 1 - SE 6:00 - 16:30 144 0 13 20 111 34 6 6 0 2 2 

Zwischensumme 180 30 64 3     144 0 13 20 111 34 6 6 0 2 2 

Stadt Eisenberg                                   

 "Marienkäfer" 78 8   0 1 - SE 6:00 - 17:00 67 0 0 0 67 17 0 0 0 15 7 

"Knirpsenbude" 22 12   0 3M - 3J 6:00 - 17:00 12 0 9 3 0 0 0 0 0 1 0 

 "Spatzennest" 36 24   0 3M - 3J 6:00 - 17:00 13 0 7 4 2 0 0 0 0 1 1 

 "Kneipp®Kiga an den Waldkliniken" 70 15   0 6M - SE 5:45 - 18:00 85 0 5 15 65 12 0 0 0 0 0 

"Zwergenland" 190 24   0 3M - SE 5:45 - 18:00 158 0 10 25 123 36 2 1 1 10 7 

"Regenbogen" 127 16   30 8M - SE 6:00 - 17:30 113 0 8 14 91 36 8 6 2 1 1 

Hainspitz "Parkwegmäuse" 75 10 10 0 1 - SE 05:45 - 17:00 48 0 5 7 36 9 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 598 109 10 30     496 0 44 68 384 110 10 7 3 28 16 

 Stadt Stadtroda                                   

"Sonnenschein"  192 36   10 1 - SE 6:00 - 17:30 161 0 7 24 130 40 3 3 0 3 3 
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"Kinderland" 34 6 6 0 1 - SE 6:30 - 16:30 33 0 5 5 23 8 0 0 0 0 0 

"Waldkindergarten" 25 0   0 2 - SE 7:00 - 17:00 25 0 0 2 23 8 0 0 0 0 0 

Quirla 41 8 8 0 1-SE 6:00 - 17:00 38 0 3 8 27 7 0 0 0 0 0 

Zwischensumme 292 50 14 10     257 0 15 39 203 63 3 3 0 3 3 

 Stadt Kahla                                   

"Bunte Welt" 80 16   7 1 - SE 6:00 - 17:00 53 0 7 5 41 21 11 2 9 2 2 

"Geschwister Scholl"  90 24   4 3M - SE 6:00 - 16:30 75 0 4 10 61 21 1 0 1 2 2 

"Tranquilla Trampeltreu" 164 22   28 3M - SE 6:00 - 18:00 125 0 10 18 97 31 2 0 2 10 3 

Zwischensumme 334 62 0 39     253 0 21 33 199 73 14 2 12 14 7 

GESAMT 4152 768 307 119     3416 0 333 475 2608 790 79 24 53 117 43 

*u3 Plätze werden erst in aktuellen Betriebserlaubnisverfahren ermittelt 
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III. Bedarfsplanung Kindertagespflege SHK im Jahr 2023/2024 

 

Belegungszahlen der Kindertagespflegestellen 

  Kindertagespflegestellen Kinder in Tagespflege 

VG: 
erfüllende Gemeinde Ist Geplant                  Ist  davon nicht aus SHK    

          

VG Dornburg-Camburg 2 0 9 4 

EfG Bürgel 1 0 4 0 

VG Heideland- Elstertal- Schkölen 0 0 0 0 

EfG Eisenberg 0 0 0 0 

EfG Bad Klosterlausnitz 2 0 7 0 

VG Hermsdorf 0 0 0 0 

EfG Stadtroda 0 0 0 0 

VG Südliches Saaletal 2 0 6 1 

VG Hügelland/Täler 0 0 0 0 

Stadt Kahla 0 0 0 0 

Summe 7 0 26 5 

in Jenaer TP-Stellen     8   

in anderer Zuständigkeit     0   
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IV. Erhebung der Gastkinder für die Bedarfsplanung 2023/2024 

 

Erhebung Gastkinder für Bedarfsplanung 
Kindertageseinrichtung SHK 2022/2023 

(am Stichtag 01.03.2022)   

      

  Gast-Kind nach außerhalb Gast-Kind von außerhalb     

VG/erfüllende Gemeinde 
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Gast-Kinder  
innerhalb 
SHK 
aus anderer 
Kommune 

Gast-Kinder 
innerhalb SHK 

in andere 
Kommune 

VG Dornburg-Camburg 36 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 8 1 92 76 

EfG Bürgel 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 22 12 

VG Heideland-Elstertal-
Schkölen 1 1 23 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 17 50 73 

EfG Eisenberg 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 69 86 

EfG Bad Klosterlausnitz 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 45 35 

VG Hermsdorf 8 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 25 28 

EfG Stadtroda 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 26 53 

VG Südliches Saaletal 51 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 6 22 0 38 14 

VG Hügelland/ Täler 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 27 21 

Stadt Kahla 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39 13 

                                  

Summe 148 3 25 0 1 10 16 25 1 11 7 6 30 18 433 411 

Gesamt 203 98 433 411 


